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Sehr geehrte Mitglieder der Jury, 
 
Sehr geehrte politische Berater*in-
nen, 
 
Sehr geehrte Teilnehmende, 
 
im Jahr 1912 wurde vor den westlichen 
Toren der aufstrebenden Stadt Mül-
heim an der Ruhr eine kleine Schoko-
ladenfabrik eröffnet. Die städtische 
Wirtschaftsdynamik rund um die In-
dustrialisierung und den Ausbau der 
Ruhrschifffahrt, den Bergbau und die 
Stahlverarbeitung wurde durch eine 
sympathische Komponente rund um 
die Produktion und den Vertrieb von 
exotischen und auch alltäglichen Nah-
rungs- und Genussmitteln ergänzt. 
Der Vorläufer dieser kleinen, mit ei-
nem Bahnanschluss begünstigten Pro-
duktionsstätte wurde bereits 1867 
von Wilhelm Schmitz und Louise 
Schmitz-Scholl gegründet. Das Un-
ternehmen „Wilhelm Schmitz-Scholl 
Colonialwaren“ entwickelte sich in 
den darauffolgenden 100 Jahren zu 
einem weltweit agierenden Unterneh-
men – von der Wissoll Schokoladen-
fabrik 1912 bis zur Tengelmann-Grup-
pe. Noch heute ist dies eine der zahl-
reichen Erfolgsgeschichten Mülheims. 
Fast zeitgleich zum Neubau der Scho-
koladenfabrik wurde nebenan ein wei-
teres ambitioniertes Projekt realisiert: 
in der direkten Nachbarschaft ent-
stand der Schlachthof Mülheim an 
der Ruhr mit seiner ursprünglich im-
posanten „großen Verbindungshalle“. 
 
Das Wachstum des Unternehmens 
Schmitz-Scholl bzw. der späteren Ten-
gelmannGruppe, von der Pralinenfer-
tigung bis zu einem international auf-
gestellten Betreiber von Supermarkt-
ketten, ist über das imposante Ge-

bäudeensemble im Bereich der Kolo-
niestraße - Ulmenallee ablesbar er-
halten geblieben.  
 
Nach Ankauf und Abbruch des 
Schlachthofes 1977 durch die Tengel-
mann Gruppe wurde auch dieses Ge-
lände für den Betriebsablauf genutzt. 
So entstanden fast 130.000 qm Ten-
gelmann-Betriebsgrundstück. Bis heu-
te prägend und markantes Zeichen 
im Stadtteil Speldorf sind rund 70.000 
qm Geschossfläche in nur einem Ge-
bäudekomplex, die in unterschiedli-
chen Realisierungsabschnitten ent-
standen sind. Aus der Keimzelle der 
Schokoladenfabrik entstanden und 
immer wieder erweitert, aufgestockt 
und umgebaut, symbolisiert dieses 
„große Haus“ einschließlich der da-
zugehörigen Parks mit zahlreichen, 
imposanten Baumbeständen noch 
heute ein Stück Unternehmer- und 
Industriekultur für die Metropolregion 
Rhein-Ruhr. Einige wenige erhaltene 
Bestandteile des ehemaligen Schlacht-
hofes – die Silhouette an der Ulmen-
allee samt ehemaligem Pförtnerhäus-
chen und auch die alte Kraftzentrale 
- ergänzen ein faszinierendes und voll-
ständig integriertes Projektgrund-
stück im Mülheimer Stadtteil Spel-
dorf. 
 
Ab 2003 erfolgten die Schließung der 
Schokoladenfabrik und eine begin-
nende Umstrukturierung des Unter-
nehmens Tengelmann, verbunden mit 
der endgültigen Aufgabe der ur-
sprünglichen Aktivitäten. Mit dem 
2020 initiierten Ankauf des rund 13 
ha großen Stammareals durch die in-
ternational agierende SORAVIA wurde 
die Neuorientierung des Projektareals 
samt seiner imposanten Bausubstanz 
eingeleitet. 

Begünstigt durch das Interesse eines 
Großmieters an diesem besonderen 
Gebäudeensemble und motiviert 
durch die sich in unmittelbarer Nähe 
befindende 2009 in Mülheim gegrün-
dete und im Sommer 2016 offiziell 
eröffnete Hochschule Ruhr West 
(HRW) wird das Altbau-Ensemble der-
zeit saniert und zukunftsfähig ge-
macht.  
 
In diesem Zusammenhang soll nun 
eine städtebauliche und freiraump-
lanerische Entwicklungsperspektive 
für das Gesamtareal erarbeitet wer-
den. Im Dialog mit Expert*innen un-
terschiedlicher Fachrichtungen, den 
Mülheimer Fachressorts und den po-
litisch Verantwortlichen sowie 10 
Teams bestehend aus renommierten 
Stadtplaner*innen/Architekt*innen 
und Landschaftsarchitekt*innen mit 
Beratungen rund um Mobilität und 
Nachhaltigkeit muss ein robustes zu-
kunftsfähiges Leitkonzept gefunden 
werden. Das heute eher abgeschottete 
Betriebsareal soll für (städtisch heißt 
urban) urbanes Leben par excellence 
gewonnen werden. Zugleich soll bereits 
auf der konzeptionellen Ebene ein 
vorbildlicher Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Klimaanpassung vorbereitet 
werden. Eine reizvolle, aber auch 
schwierige Aufgabenstellung. Der 
Name „Parkstadt Mülheim“ unter-
streicht den heute vorhandenen und 
zukünftig zu stärkenden grünen Ge-
samtcharakter des Areals u.a. durch 
die zahlreichen Baumbestände.  
 
Im Mittelpunkt des städtebaulich-
freiraumplanerischen Wettbewerbs 
stehen eine harmonische und maß-
stäbliche Konzeption und eine „Rück-
holung“ eines zwar integrierten, aber 
dennoch durch seine „innere“ Rück-

>> GEMEINSAM: AUF DEM WEG ZU EINEM VORBILDPROJEKT FÜR MÜLHEIM 
AN DER RUHR UND DIE METROPOLREGION RHEIN-RUHR
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gezogenheit kaum wahrnehmbaren 
Standortes in die Stadt. Dabei möch-
ten wir gemeinsam mit Ihnen heraus-
finden, wie auf den Spuren eines tra-
ditionsreichen Produktionsstandortes 
ein neues Stadtquartier entstehen 
kann, welches u.a. aus dem Zusam-
menspiel zwischen neuen Büro- und 
Dienstleistungsnutzungen, Innova-
tor*innen bzw. Gründer*innen als ex-
perimentelle und zeitgemäße Erpro-
bungsformen im Ensemble des Be-
standsgebäudes und neuen Wohn- 
und Mischnutzungsangeboten „ne-
benan“ leben wird.  
 
Neben der Vernetzung im stadträum-
lichen Gefüge wird auch eine beson-
dere Atmosphäre entstehen können. 
Hier soll über den Wettbewerb geprüft 
werden, unter welchen Prämissen 
und mit welchen Prinzipien der städte-
baulichen Entwicklung, der Verwebung 
der öffentlichen Räume und über wel-
che Misch- und Ergänzungsnutzungen 
im Sinne der gewünschten Urbanität 
dies gelingen kann. 
 
Ziel ist die Schaffung eines klimaresi-
lienten Stadtteils, der durch einen 
robusten Städtebau außergewöhnliche 
räumliche Qualitäten schafft. Groß-
zügige Freiflächen sorgen langfristig 
für ein gutes Klima und einen Stand-
ort, an dem Bildung, Gewerbe und 
Wohnen im Austausch miteinander 
florieren. So kann ein neues Herzstück 
für Mülheim entstehen, dessen Strahl-
kraft weit über Stadt- und Regions-
grenzen hinausragen wird. 
 
Für den Entwurf einer „Parkstadt 
Mülheim“ benötigen wir dringend Ihre 
Kreativität, Ihr Wissen und Ihre Ein-
schätzung der komplexen Situation 
und den Dialog mit Ihnen als Expert*in-

nen der Jury, als Teil der politischen 
Lenkungsgruppe oder als Entwurfs-
team. Zur Aufgabe gehört dabei auch 
eine bewusst initiierte Diskussion zur 
Verdichtung der Mitte des Plange-
bietes vor dem Hintergrund immer 
knapper werdender Flächenressour-
cen in der Metropolregion Rhein Ruhr 
und explizit auch in Mülheim an der 
Ruhr. Anders als in den sensibleren 
Randbereichen des Areals mit den 
Nachbarbebauungen an der Ulmen-
allee, der Koloniestraße und dem Veil-
chenweg, ist gerade in der nördlichen 
Übergangszone zum neuen Radschnell-
weg Ruhr (RS 1) Luft und Raum für 
eine stärkere bauliche Ausnutzung 
und eine markante Pointierung. Im 
Teilbereich 5, dem sogenannten„Jo-
kerfeld“, liegt heute noch die Veran-
staltungshalle des Technikum, dieses 
Gebäude wird in einer langfristig Rea-
lisierungsphase einer neuen Perspek-
tive weichen können.  
 
Bewusst sollen daher im Rahmen des 
Wettbewerbs die Optionen für eine 
Variante 1 „moderat“ und eine Vari-
ante 2 „markant“ mit einer höheren 
Ausnutzung diskutiert und planerisch 
im Teilbereich 5 „Jokerfeld“ städte-
baulich untersucht werden. Das Wett-
bewerbsverfahren ist mit einem „feed-
back“ der Jury nach einer ersten Ide-
enfindung so gewählt, um hier ge-
meinsam Klarheiten gewinnen zu kön-
nen und die Optionen auszutesten.  
 
Die langfristige Entwicklungsabsicht 
zum „Jokerfeld“ bietet dann auch die 
Chance, die Erkenntnisse nach Ab-
schluss des Wettbewerbs in der Stadt 
Mülheim sachlich zu kommunizieren 
und zur Diskussion zu stellen.  
 

Wir freuen uns bereits jetzt auf die 
Veranstaltungen mit Ihnen und danken 
vorab für Ihre Teilnahmebereitschaft.  
 
Erwin Soravia, Vorstand, SORAVIA, 
Wien (AUT)  

 
Marc Buchholz, Oberbürgermeister 
der Stadt Mülheim an der Ruhr 
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>> SPANNEND: VON DER SCHOKOLADENFABRIK ZU EINEM STÄNDIG ER-
WEITERTEN GROSSGEBÄUDE-ENSEMBLE
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2.1 Basisinformation 
Die Stadt Mülheim an der Ruhr – 
Aufschwung auch durch die Hoch-
schule Ruhr West  
 
Mülheim und die Ruhr – das ist eine 
jahrhundertealte Verbindung. Ge-
schichte und Entwicklung der Stadt 
sind untrennbar mit dem Fluss ver-
bunden. Die Ruhr war auch die Le-
bensader für die Wirtschaft: An den 
Ufern und in den Bachtälern standen 
die Mühlen, die der Stadt ihren Namen 
gaben. Leder- und Textilindustrie 
nutzten das Ruhrwasser.  
 

Als die Frachtschifffahrt im 18. Jahr-
hundert nach dem Bau von Schleusen 
expandierte, war die Ruhr der meist-
befahrene Fluss Europas und Mülheim 
ein Jahrhundert lang das Zentrum 
der Ruhrschifffahrt und des Kohlen-
handels. Dies war auch das Fundament 
zur Gründung von Mülheimer Welt-
konzernen. 
 
Mit dem Anschluss an die Eisenbahn 
und der Einstellung der Kohlenschiff-
fahrt vollzog sich der erste Struk-
turwandel: Die Wirtschaftszweige 
Bergbau, Eisen und Metallverarbei-
tung gewannen an Bedeutung – bis 
zur Mitte der 1960er Jahre, als die 
Zechen geschlossen und die Hochöfen 

stillgelegt wurden. Das Ruhrgebiet 
wandelte sein Gesicht – und Mülheim 
war die erste Stadt, aus der alle Ze-
chen verschwanden. 
 
Mülheim ist heute ein gefragter Stand-
ort für Handel und Dienstleistung, 
Bildung und Kultur, Forschung und 
Technologie. Weltbekannte Großun-
ternehmen wie das Max-Planck-Insti-
tut für Kohlenforschung und Chemi-
sche Energiekonversion, ein Wasser-
forschungsinstitut sowie ein Innova-
tionszentrum sind Teil Mülheims. In 
der Tradition der alten Wirtschafts-
wurzeln werden noch heute Stahl-
Röhren und komplette Kraftwerke in 
die ganze Welt exportiert.  

B01 
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Auf rund 14 km Länge fließt die Ruhr 
als der sauberste deutsche Indus-
triefluss mitten durch die Stadt, ver-
engt sich von Süden kommend im Be-
reich der Mülheimer Innenstadt mit 
Rathaus und Stadthalle, verläuft ent-
lang aktiver Fabriken und dem Stadt-
hafen mit Promenade und Gastrono-
mie. Der Flussverlauf bietet ein ab-
wechslungsreiches Landschaftsbild 
im Stadtgefüge. Die Hälfte des Stadt-
gebietes (ca. 51 %) besteht aus Grün-
flächen in Form von Wäldern, Wiesen 
und Parkanlagen. 
 
Einen großen Anteil an der aktuellen 
Aufbruchstimmung haben zahlreiche 
kleine und größere Konversionspro-

jekte und Nachverdichtungen im in-
neren Stadtgefüge Mülheims. Dem 
Schutz der großen Freiraum- und 
Waldanteile gewidmet, vom Erlebnis-
raum Ruhraue bis zum Waldsaum 
Broich im Übergang zum Duisburger 
Stadtgebiet im Westen, kann sich 
Mülheim nur über eine qualifizierte 
Innenentwicklung zukunftsfähig auf-
stellen. Die Flächenknappheit ist auch 
in Mülheim, so wie in der gesamten 
Metropolregion Rhein Ruhr, Thema 
der Stadtentwicklung.  
 
Als Vorzeigeprojekt des Struktur-
wandels und auf einem ehemals ge-
werblich-industriell genutzten Areal 
im Stadtteil Broich entstanden, ist 

die Hochschule Ruhr West (HRW) mit 
ihren ca. 4.500 Studierenden am 
Standort Mülheim derzeit eine der 
repräsentativsten Entwicklungen zum 
Wohle der Gesamtstadt und seiner 
Wirtschaftskraft.  
 
2020 zählt Mülheim an der Ruhr 
172.776 Einwohner*innen. 
 

B02 

B01 — Lage und Umgebung 
B02 — Blick auf das ehem. Tengel-
mann-Areal 
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2.2 Integration 
Der Stadtteil Speldorf als Aus-
gangspunkt  
 
Mit dem unternehmerischen Umbruch 
der Tengelmann-Firmengruppe am 
traditionellen Sitz in Speldorf verliert 
die Stadt Mülheim zwar einen großen 
Akteur im Stadtgeschehen, dennoch: 
das ca. 13 ha große, parkähnliche 
Areal des ehemaligen Hauptsitzes der 
Gruppe bietet heute alle Chancen ei-

ner zeitgemäßen Revitalisierung und 
Rückholung ins Stadtgeschehen. Das 
leicht über dem Ruhrniveau erhöht 
liegende Plateau der ehemaligen Ten-
gelmann-Zentrale befindet sich im 
Stadtteil Speldorf an der Schnittstelle 
zu Broich. Unter dem Namen „Park-
stadt Mülheim“ betreibt die erfahrene 
und europaweit tätige SORAVIA nun 
seit 2019 die Entwicklungsperspektive 
rund um das faszinierende Areal. 
 

Der Stadtteil Speldorf mit seinen teils 
stattlichen Eigenheimen gilt als eine 
hervorragende Wohngegend in Mül-
heim. Auf der Prinzenhöhe hat auch 
das überregionale Konferenzzentrum, 
die Katholische Akademie „Wolfsburg“, 
ihren Standort. Die „grüne Lunge“ 
des Stadtteils ist der 1909 angelegte 
Raffelbergpark mit Ausblick auf die 
Ruhrauen. Am Rande des Parks hat 
heute im ehemaligen Solbad Raffelberg 
das über die Stadtgrenzen hinaus re-

Spelldorf

Broich

Altstadt

Saarn

Styrum

Dümpten

Menden-
Holthausen

Heißen

B03 



9

nommierte Theater an der Ruhr sei-
nen Sitz. In unmittelbarer Nähe zum 
Theater liegt zudem Mülheims Ga-
lopprennbahn, die bis heute an Renn-
tagen ein beliebter Anziehungspunkt 
für Jung und Alt ist. Das Grün inmitten 
der Rennstrecke ist zudem ein 18-
Loch großer Golfplatz. 
 
Der Kernbereich Speldorfs erstreckt 
sich entlang der Duisburger Straße. 
Hier befinden sich neben inhaberge-
führten Geschäften und Filialen be-
kannter Ketten auch verschiedene 
gastronomische Betriebe. Zudem bie-
tet der Stadtteil neun Kindertages-
stätten, zwei Grundschulen und viele 
sehr aktive Vereine und Institutionen.  
 
Speldorf ist aber auch Wirtschafts- 
und Industriestandort. Neben dem 
ehemaligen Tengelmann-Areal liegt 
hier auch der Rhein-Ruhr-Hafen. Der 
Mülheimer Binnenhafen umfasst eine 
Fläche von etwa 220 Hektar, auf der 
sich rund 360 Unternehmen ange-
siedelt haben. Der Rhein-Ruhr-Hafen 
ist nicht nur ein Standort international 
tätiger Industrieunternehmen, er ge-
hört zudem durch seine historische 
Bedeutung für den Kohletransport 
und damit für den wirtschaftlichen 
Aufschwung Mülheims zur Route der 
Industriekultur. 
 
Der unmittelbar an das Tengelmann-
Areal angrenzende Stadtteil Broich 
ist einer der ältesten Stadtteile Mül-
heims. Das Schloss Broich gilt als der 
älteste karolingische Wehrbau nördlich 
der Alpen. Mit seiner markanten Optik 
ist das Schloss bis heute ein Wahr-
zeichen der Stadt. Zu den vorhande-
nen, städtischen, sozialen Infrastruk-
turen zählen vier Grundschulen sowie 
die Realschule und das Gymnasium 

Broich. Sechs Kindergärten ergänzen 
das Angebot im Stadtteil.  
 
Das Stadtteilzentrum „Mitte Broich“ 
(Bülowstraße / Prinzeß-Luise-Straße) 
bietet Einkaufsangebote und Nahver-
sorgung. Auch eine der exklusivsten 
Wohngegenden liegt in Broich: der 
Uhlenhorst. 1906 gründeten Indus-
trielle aus Mülheim und Umgebung 
die "Broich-Speldorfer Gartenstadt 
AG" mit dem Ziel, den Unternehmern 
die Möglichkeit zu geben, repräsen-
tativ zu residieren.  
 
Erwähnenswert ist zudem auch die 
typische Arbeiter-Wohnsiedlungskul-
tur der Region bzw. Mülheims. Mit 
der besonderen stadträumlichen Kon-
figuration gehört die aufwendig sa-
nierte und unter Denkmalschutz ste-
hende 1920er Jahre Siedlung „Salier-
straße“ zu den Attraktionen der Bau-
kultur. Das Ensemble ist nicht weit 
von der ehemaligen Tengelmann-Zen-
trale in der Verlängerung der Kolo-
niestraße nach Osten gelegen.  

Der Broich-Speldorfer Wald mit seinen 
Villen ist heute zugleich grüne Lunge 
und beliebter Naherholungsort aller 
Mülheimer und der Duisburger Nach-
barn. Berührungspunkte sind in Bezug 
zum Erlebnisraum Wald auch in Rich-
tung des ehemaligen Tengelmann- 
und Schlachthofareals zu finden. So 
ist eine gute Erreichbarkeit der „Grü-
nen Lunge“ von Mülheim über die Be-
ziehungen des Broicher Waldweges 
gegeben, einer sehr alten Verbin-
dungslinie im Stadtgeschehen des 
Mülheimer Westens. 
 
 

B03 — Lage des Planungsraums im 
Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr
B04— Integrierte Lage an der Ul-
menallee 

B04 
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2.3 Chronologie 
Die bewegte Geschichte rund um 
das ehemalige Schlachthof- und 
Tengelmann-Areal

B05 — Luftbild von 1945 
B06 — Lageplan des ehem. 
Schlachthofs 
B07 — Ehem. Schlachthof 

B05 
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1867     Gründung Wilhelm Schmitz-Scholl Colonial
             waren 
             Aus dieser wird viele Jahre später die Unter-
             nehmensgruppe Tengelmann 
 
1887     Tod Wilhelm Schmitz 
             Zwei Seiner Söhne – Karl und Wilhelm – über-
             nehmen die Geschäfte 
 
1912      Erwerb des Geländes in Mülheim-Spelldorf 
             zur Errichtung einer Schokoladenfabrik durch 
             Karl Schmitz-Scholl 
             März: Stellung des Bauantrags für den Produk-
             tionsbetrieb 
             Mai: Antrag auf Grundstücksentwässerung 
             August: Anfrage nach Anbindung an die Gleisan-
             lage der Reichsbahn 
             Oktober: Aufnahme des Betriebs der Schokola-
             denfabrik 
 
1912-     Errichtung des Schlachthofes  
1913      Dort, wo heute der große Parkplatz der SORAVIA  
             liegt 
             Fast 64 Jahre sind die Schokoladenfabrik und  
             der Schlachthof Nachbarn  
 
1913      Errichtung des neuen Kontorhauses der Firma  
             Schmitz-Scholl 
             In der Innenstadt (Schloßstraße) – der heutigen 
             Leineweberstraße 

1912-     Vergrößerung der Schokoladenfabrik zur Kolo-
1913      niestraße (2 Gebäudeteile) 
             Vorausplanung, die Fabrik in die Höhe des 
             Hauptgebäudes zu erweitern:  
             Gebäude und Stützen werden deshalb nicht  
             direkt ans Gebäude gebaut, damit bei einem  
             späteren Anbau der laufende Betrieb nicht ge- 
             stört werden muss  
             Hauptgebäude erhält eine Verbindung zum 
             markanten Schornstein 
             Direkt daneben entsteht das dreigeschossige  
             Maschinenhaus 
             Die Überbrückung hat zwei Etagen, im Erdge 
             schoss ist die Eisenbahndurchfahrt angelegt 
             Bau eines weiteren Aufenthaltsgebäudes entlang  
             der Gleise 
 
1914      Nebenanschluss an die Gleise des benachbarten  
             Schlachthofes  
 
1923     Mitbenutzungsrecht am Hauptanschluss der  
             Deutschen Reichsbahn 
 
1933     Tod Karl Schmitz-Scholl 
             Unternehmen wird vererbt an Sohn Karl und  
             Tochter Elisabeth 
             Sohn Karl Schmitz-Scholl übernimmt die Un-
             ternehmensleitung 
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1933     Modernisierung des Betriebs: 
             Bau eines kleinen, dreigeschossigen Gebäudes  
             Bereich Lindenstraße „alt“) 
             Erhöhung der Fabrik um ein Stockwerk - Er-
             weiterung der Eisenbahneinfahrt 
 
1935-    Der hölzerne Anbau mit dem Kuppeldach von 
1936     1914 entsteht neu: aus Stein 
             Ersetzt wird er durch einen drei-, teilweise vier-
             geschossigen Neubau, auf der viertel Teiletage  
             ist ein Dachgarten geplant, der jedoch wahr 
             scheinlich nie realisiert wurde 
 
1937     Errichtung des Kesselhauses direkt neben  
             dem Schornstein 
 
1939     Aufstockung der Terrasse  
             Eine Freitrappe führt hinunter in den Garten  
             und später direkt zum Lösch-/Schwimmteich 
 
1942     Umbenennung der Schokoladenfabrik in Nähr- 
             mittelwerk 
 
1943     Bau eines Löschteichs als Feuerversicherung  
             Wasserreservoir bei möglichen Bränden und zu-
             sätzlich als Schwimmbad  
             Bebombung der Stadt Mülheim an der Ruhr  
             Die Schokoladenfabrik kommt verglichen mit  
             der Innenstadt glimpflich davon 
 
1945     Ende zweiter Weltkrieg 
             Keine großen Beschädigungen der Fabrik 
 
Ende    Umbau einer Baracken-Unterkunft und Er- 
40er     richtung Bungalow 
             1920 von der Stadt Mülheim errichtet 
             1939 kauft die Firma Wilh. Schmitz-Scholl das 
             Grundstück mit den Baracken 
             Errichtung eines klassischen Bungalows und Be- 
             zug durch Karl Schmitz-Scholl auf dem Gelände  
             der Schokoladenfabrik 
                — Grenzt an die Koloniestraße 
                — Schlichtes Holzgebäude, bietet wenig Platz 
 
 
 

Anfang Anlegen eines symmetrischen Gartens auf  
50er     dem Grundstück des Bungalows  
             Zentrales Element ist ein Rosenherz 
             Errichtung eines üppig ausgestatteten Fest- 
             saals mit Restaurant  
             Wird später zum heutigen Casino 
 
50er     Aufstockung Altbau 
             Das fünfte und letzte Obergeschoss entsteht  
             Abriss und Ersatz alter Werkstätten 
             Neben dem Kesselhaus; Ersatzbau  
             Errichtung vier zusätzlicher Treppenhäuser 
             am Ursprungsgebäude 
             Bau eines Vorsatzes des Ursprungsgebäudes 
             an der Lindenstraße „alt“ 
             Dieser ist ebenerdig mit Arkaden ausgestattet 
             Erweiterung der Gebäude am Löschteich und 
             an der Gartenseite  
             Entstehung eines Lichthofs u. Errichtung Ki-
             nosaal (Versammlungsraum) 
             In der 5. Etage des Altbaus; dieser bestand bis  
             in das Jahr 1999 
 
1955     Umbenennung von Straßen und Plätzen 
             Eckstraße (die bis 1914 Rosenstraße hieß) und  
             ein Teil der Lindenstraße werden auf Wunsch  
             von Karl Schmitz-Scholl zur Wissollstraße 
 
60er     Vergrößerung des Auslieferlagers, genannt  
             Expedition 
             Vergrößerung der Autowerkstatt 
 
1963     Errichtung des Wohnheims für ausländische 
             Mitarbeiter*innen 
             Über der Autowerkstatt; „Mädchenwohnheim“  
             genannt 
 
1965     Errichtung des Früchtelagers 
             Mehrmalige Erweiterung; später Verbindung mit 
             dem Hauptgebäude 
 
1969     Tod Karl Schmitz-Scholl 
             Neffe Erivan Karl Haub übernimmt Geschäfts-
             leitung der Firmengruppe Schmitz-Scholl/Ten-
             gelmann 
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Ende    Errichtung des unterirdischen Gangs 
60er     Zwischen Lager und Sportplatz für einen ge- 
             planten Erweiterungsbau. Dieser wird bis in die  
             2000er Jahre als Kegelbahn genutzt 
             Errichtung der zwei Traglufthallen 
             Am westlichen Gebäudeende, zur Lagerung von  
             Kartons. Umnutzung zu einer Tennishalle - Schlie-
             ßung Mitte der 90er Jahre 
 
1971      Errichtung des Freizeithauses 
             Angrenzend an den Gartenbungalow, ursprünglich  
             als Bürohaus geplant  
             Beatkeller, Leseraum, Küche, Mehrzweckraum, 
             Swimmingpool, Sportgeräte 
 
1977      Schließung des Schlachthofes  
             Kauf des ehem. Schlachthofgeländes durch  
             Erivan Haub 
             Abriss des Schlachthofes  
             Kesselhaus, Kutschenremise, Verwaltungsgebäude  
             und Pförtnerhäuschen blieben erhalten 
             Umwandlung von 27.000 qm Fläche in Park- 
             platz und Garten 
             Errichtung eines Biergartens in der ehem.  
             Remise 
 
Ende    Bau eines neuen Bürogebäudes 
70er     Direkt anschließend an das Mädchenwohnheim  
             (6-Geschosse / Verbindung über Brücke mit dem 
             Wissoll-Haupthaus, „Seufzerbrücke“ genannt 
             Umnutzung und Aufstockung des ehem. Wohn-
             heims  
             Umbau zu Büros, Aufstockung um eine Etage  
 
1984     Eröffnung des Tengelmann-Marktes an der  
             Wissollstraße 
 
1988     Brand im Tengelmann-Markt an der Wissoll-
             straße 
             Zerstörung des Lagers und der Technik des  
             Marktes; nach 5 Wochen Brandsanierung eröffnet  
             der Markt erneut  
 
90er     Errichtung des Tengelmann-Museums  
             In der Verbindung des Altbaus mit dem beste- 
             henden Handelshaus  

1991      Bombenfunde und Kampfmittelräumung 
 
2000    Karl-Erivan W. Haub übernimmt die Unter- 
             nehmensleitung 
 
2002    Einweihung des Brunnes „Peace Fountain“ 
             Am Haupteingang, Werk des US- Künstlers  
             Charles Eugene Gagnon 
             Symbolisiert die Sehnsucht und das Streben  
             nach Frieden in der Welt 
 
2003    Schließung der Schokoladenfabrik 
             Verkauf der Produktion an den Dortmunder  
             Süßwarenhersteller van Netten 
             Das Pralineum bleibt, hier werden Confiserie— 
             Spezialitäten von Hand gefertigt  
 
2005    Modernisierung Speisesaal zu Restaurant mit 
             1.000 qm Fläche und einer 300 qm großen  
             Außenterrasse - Umbau von Teilen der Fabrik  
             zu Büroetagen 
             In der 1. bis 3. Etage des ehem. Fabrikgebäudes 
             entstehen 174 weitere Büros  
 
2006    Installation einer Warmwasserheizung im  
             ehem. Kesselhaus  
 
2008    Umwandlung des konventionellen Tengelmann- 
             Marktes in einen Tengelmann Klimamarkt 
 
2009    Umnutzung des Früchtelagers zum Plus- 
             Lager 
  
2010     Aufbau der Kaisers-Kaffeekanne im Garten  
             des Firmengeländes  
 
2012     Abriss der Verbindungsbrücke zwischen den 
             Hallen und dem Hauptgebäude 
             Renovierung des Biergartens - Umbau des  
             Plus-Lagers in das Technikum 
             Lager wird zu Ausstellungs- und Veranstaltungs-
             halle 
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2.4 Standort 
Das Wettbewerbsgebiet und seine 
städträumliche Lage 
 
Das Wettbewerbsgebiet ist inner-
städtisch integriert und nimmt zentral 
zwischen Speldorf und Broich gelegen 
eine Gelenkfunktion zwischen diesen 
Mülheimer Stadtteilen ein. Die Lage 
im Westen der Mülheimer Innenstadt 
lässt sich geschichtlich-stadträumlich 
aus der Entwicklungsachse nach Wes-
ten in Richtung Duisburg ableiten. 
Schon früh wurden hier entlang von 

Handelswegen, später im Rahmen der 
Industrialisierung auch durch den Bau 
der Bahnstrecke Mülheim-Duisburg 
inkl. Bedienung des Mülheimer Ruhr-
hafens sowie der Straßenbahn im 
Korridor der Duisburger Straße, die 
Eckpfeiler dynamischer Stadtentwick-
lungen gesetzt.  
 
Zuletzt sind die positiven Entwick-
lungsschübe im Rahmen des Struk-
turwandels der Metropolregion Rhein-
Ruhr auch gerade in den westlichen 
Mülheimer Stadtteilen spürbar. So 

ist zum Beispiel der Neubau der Hoch-
schule Ruhr West (HRW) mit heute 
rund 4.500 Studierenden am Campus 
Mülheim eine der wichtigsten Errun-
genschaften. In räumlicher Nähe zum 
ehemaligen Tengelmann-Areal und 
mit einer vorbildlichen städtebaulich-
architektonischen Qualität ausgestat-
tet, symbolisiert der Standort auch 
die Zukunft der Region.  
 
Der Hochschulkomplex wurde mit ei-
ner diesem Wettbewerbsverfahren 
vergleichbaren Qualitätssicherung 
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vom Düsseldorfer Büro 
FALTIN+SATTLER noch während der 
Gründungsphase 2008-2010 auf den 
Weg gebracht. Auch hier sicherten 
vorbereitende Dialog- und Wettbe-
werbsverfahren die Revitalisierung 
eines Areals ehemaliger industrieller 
Nutzung.  
 
Am Standort der HRW in Mülheim 
wird heute mit steigender Begeiste-
rung und Expansionstendenzen ge-
lernt, geforscht und experimentiert 
– eine große Chance für zukünftige 
Synergien mit der „Parkstadt Mül-
heim“. Die Erreichbarkeit mit dem 
schienengebundenen ÖPNV der tra-
ditionellen Straßenbahn nach Duisburg 
samt neu errichteter Haltestelle „MH 
Hochschule Ruhr West“ sichert nicht 
nur die gute Erreichbarkeit innerhalb 
der Region und innerhalb Mülheims – 
sie ist auch die Lebensader zur Nach-
baruniversität Duisburg, zur Innen-
stadt Mülheim und zu den Stadtteil-
zentren Speldorf und Broich. Auch 
hiervon wird die „Parkstadt Mülheim“ 
profitieren können, werden in abseh-
barer Zukunft die Verbindungslinien 
u.a. über den Neubau des Radschnell-
weges Ruhr (RS 1) im Sinne der um-
weltfreundlichen Mobilität nochmals 
gestärkt. 
 
Das Wettbewerbsgebiet umfasst mit 
dem rund 13 ha großen Grundbesitz 
der SORAVIA den Kernbereich der 
städtebaulichen Ideenfindung und be-
zieht darüber hinaus wichtige Ver-
netzungsbereiche in alle Himmels-
richtungen u.a. zur Vervollständigung 
von öffentlichen Durchwegbarkeiten 
und Wegeverbindungen sowie An-
schlüsse an Bestehendes mit ein. 
 
 

 
 
2.5 Teilbereiche 
Die Übersicht zu den strukturellen 
Rahmenbedingungen 
 
Die strukturellen Rahmenbedingungen 
durch Aufteilung in fünf Teilbereiche 
signalisieren Offenheit und möchten 
der Ideenfindung im laufenden dia-
logorientierten Wettbewerbsverfah-
ren nicht zu viel vorwegnehmen oder 
gar vorgeben.  
 
Dennoch geben sie eine gliedernde 
Orientierung auf der Basis der Stand-
ortbegabungen und der Wünsche der 
SORAVIA und der Stadt Mülheim an 
der Ruhr gleichermaßen.  
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B08 — Wettbewerbsgebiet mit dem 
Altbau-Ensemble 
B09 — Die einzelnen Teilbereiche  

T 1
T 2

T 3

T 5 T 4

T 1 Südost ohne Altbau-Ensemble, 
da bereits in der Umsetzung (Ko-
loniestraße/Ulmenallee) Realisie-
rungsphase 0 
 
T 2 Südwest – Zaubergarten 
Realisierungsphase 1 
 
T 3 West (heute Sportplatz) Rea-
lisierungsphase 1 (zudem Opti-
onsfläche Schule) 
 
T 4 Nordost – Park Realisie-
rungsphase 2 
 
T 5 Mitte – Jokerfeld Realisie-
rungsphase 3 (Varianten „mo-
derat“ + „markant“)  
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2.6 Grundbesitz 
Die Eigentümersituation  
 
Die Eigentumssituation ist vor allem 
an der Ulmenallee noch sehr hetero-
gen und von zu berücksichtigendem 
Grundbesitz Dritter geprägt. Das 
Hauptbearbeitungsgebiet zum Wett-
bewerb sowie wichtige umgebende, 
öffentliche Räume befinden sich im 
Besitz der SORAVIA und der Stadt 
Mülheim an der Ruhr.  
 
Für den Bereich nördlich der Liebig-
straße laufen Kooperationsgespräche 
mit dem neuen Eigentümer, der das 
Areal aktuell 2021 erworben hat, u.a. 
um eine Direktanbindung der „Park-
stadt Mülheim“ mit dem neuen Rad-
schnellweg Ruhr (RS 1) mindestens in 
einer zentralen Anbindung sicherzu-
stellen und auf der Basis des Wett-
bewerbsergebnisses gemeinsam zu 
realisieren.  
 

2.7 Transformation 
Das Hauptgebäude der Firma Ten-
gelmann im laufenden Sanierungs-
prozess 
 
Das Altbau-Ensemble ist durch die 
vielen Erweiterungs- und Umbaupha-
sen in mehrere, noch heute ablesbare 
Segmente aufgeteilt. Selbst die Ur-
sprünge der kleinen Schokoladenfa-
brik, die 1912 „vor den Toren“ Spel-
dorfs und Broichs gegründet wurde, 
sind samt dem ersten Bahnanschluss 
noch erkennbar. 
 
Das große Gebäudevolumen in seiner 
linearen Abwicklung ist gerade von 
Norden weithin sichtbar. Motiviert 
durch einen bereits gefundenen Groß-
mieter ist die SORAVIA derzeit zu-
sammen mit dem Düsseldorfer Büro 
RKW Architektur + dabei, dem Ge-
bäude eine neue Struktur zu geben. 

Im laufenden Umbau- und Sanierungs-
prozess steht dabei vor allem die Ein-
gangsebene mit neuen oder ertüch-
tigten Foyers und Treppenkernen zur 
Erschließung im Fokus. Die bisher im-
mer nur durch ein Unternehmen ge-
nutzte Substanz ist in der Neuauf-
stellung. Flexibilität, Aufteilungen in 
große und kleine Mieteinheiten, Er-
reichbarkeiten und Adressbildungen 
sind nur einige der Themen, die das 
Umbau- und Sanierungsteam derzeit 
innerhalb einer sehr kurzen Zeitspan-
ge realisieren muss. 
 
Für den Wettbewerb bzw. die neue 
„Parkstadt Mülheim“ ergeben sich 
aus der laufenden Arbeit wichtige Be-
ziehungen rund um die gewünschte 
Urbanität eines neu aufzustellenden 
Standortes zwischen den Kernnut-
zungen: 
  
—     Arbeiten – klassisch und experi-
       mentell, 
—     Bilden sowie  
—     Forschen und Gründen – experi-
       mentell und innovativ.  
 
Die Verwebungen und Übergänge u.a. 
zu den neuen Wohn- und Arbeitswel-
ten in alle Himmelsrichtungen und 
vor allem auch zu den nördlich des 
vorhandenen Altbau-Ensembles vor-
handenen Neubauarealen sind nahtlos.  
 

B10 — Grundbesitz SORAVIA 
B11 — Blick auf  das Altbau-Ensem-
ble von Norden 
B12 — Ansicht der ehem. Schokola-
denfabrik 
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03 — DIALOG
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Die städtebauliche Situation rund um 
den Bereich der „Parkstadt Mülheim“ 
ist heterogen und zudem von einer 
Vielzahl von Akteur*innen geprägt. 
Eine qualitätsvolle Aufwertung des 
13 ha umfassenden Areals im Sinne 
der Stadtentwicklung der Gesamt-
stadt Mülheim an der Ruhr kann nur 
in einer Kooperation von privatem 
und öffentlichem Engagement und In-
vestment gelingen.  
 
Die SORAVIA hat sich aus diesem 
Grunde gemeinsam mit der Stadt 
Mülheim an der Ruhr dazu entschie-
den, einen Wettbewerb mit einem ho-
hen Grad integrierter Kurskorrektu-
ren auf den Weg zu bringen. Die Mit-
arbeit und das Zusammenspiel un-
terschiedlicher Akteur*innen von den 
externen Expert*innen rund um Stadt-
planung / Architektur und Freiraum-
planung, Mobilität und Nachhaltigkeit, 
den Fachleuten der Mülheimer Ver-
waltung sowie den verantwortlichen 
Politiker*innen samt politischer Len-
kungsgruppe ist eine Besonderheit 
des Vorgehens. 
 
Im Endergebnis soll eine gemeinsame 
Vision der städtebaulichen und frei-
raumplanerischen Entwicklung anhand 
der visualisierten Alternativen der 
10 Entwurfsteams diskutiert und fest-
gelegt werden. Im Teilbereich T 5 
Mitte – dem „Jokerfeld“ sollen 2 Va-
rianten ausgearbeitet werden, „mo-
derat“ und „markant“. Dieser Teil des 
Areals wir erst längerfristig entwi-
ckelt, und so sollen die Jury und in 
der Folge die Mülheimer Bürgerschaft 
entscheiden, welche Variante zur Rea-
lisierung kommt. 
 
 
 

Das Gesamtverfahren wird in der 
Tradition der Mülheimer Bürgerbe-
teiligung im Anschluss an den Wett-
bewerb transparent kommuniziert, 
mit der Öffentlichkeit rückgekoppelt 
und über eine besondere Kommuni-
kationslinie für die interessierten Mit-
wirkenden rund um das Projekt „Park-
stadt Mülheim“ begleitet. 
 
Im Rahmen von zwei Sitzungen des 
Preisgerichtes mit empfehlendem 
Charakter und im ständigen Dialog 
mit den Expert*innen, Entwurfsteams, 
den Akteur*innen rund um die Mülh-
eimer Stadtentwicklung entwickelt 
sich die städtebauliche Perspektive 
Stück für Stück an einem beachtens-
werten Ort der Mülheimer Stadtge-
schichte.  
 
Die Beteiligung von 10 renommierten 
Entwurfsteams mit den Fachkompe-
tenzen Stadtplanung/Architektur und 
Freiraumplanung ist aufgrund der 
Vielfältigkeit und Komplexität der 
Aufgabe angemessen und wird die 
Ideen visualisieren und immer wieder 
zur Diskussion stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            
 
 
                           Kolloquium 
                           virtuell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Preisgericht 1  
                           mit 10 Ideen und 
                            Feedback 
 
 
 
 
 
 
 
                           Preisgericht 2  
                           mit 10 Konzepten 
                            und Entscheidung 
 
 
 
 
                           Ausstellung und  
                            Nachbarschafts- 
                            dialog

>> KOOPERATIV: DURCH DEN INTERAKTIVEN AUSTAUSCH AUF DEM WEG 
ZUR BESTMÖGLICHEN, ROBUSTEN KONZEPTION FÜR DAS QUARTIER
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Die anspruchsvolle Aufgabenstellung 
zum Städtebauwettbewerb vereint 
innerhalb des Plangebietes und da-
rüber hinaus auch für die Gesamtstadt 
Mülheim an der Ruhr gleich mehrere 
komplexe Bestandteile. Die folgenden 
Hauptthemen gilt es zu einem ganz-
heitlichen, robusten städtebaulichen- 
und freiraumplanerischen Konzept 
für die Zukunft eines faszinierenden 
Areals zusammenzufügen. Entwurfs-
teams und die Jury als empfehlendes 
Gremium sollten die Leitfragen im 
Laufe des Entwurfsprozesses beant-
worten können: 
 
4.1 Die neuen, zeitgemäßen Arbeits-
formen im sanierten Altbau-En-
semble und das neue Quartier mit 
Wohnen samt dazugehörigen wei-
teren Nutzungsbausteinen zu einem 
vorbildlichen Gesamtkonzept ver-
einen! 
 
Das Altbau-Ensemble bietet einen 
wahren „Schatz“ an Entwicklungs-
möglichkeiten für moderne Arbeits-
platzkonstellationen, Gastronomie, 
Bildung, Ergänzungsnutzungen, zudem 
auch klassische Büro- und Dienstleis-
tungsangebote. Auch „Experimentel-
les“ hat gerade wegen der benach-
barten Hochschule Ruhr-West eine 
Chance bzw. wird nicht ausgeschlos-
sen, es ist auf „Höhe der Zeit“. Unter 
Federführung des Büros RKW Archi-
tektur + aus Düsseldorf und mit einem 
kleinen effektiven Team der SORAVIA 
läuft der Umbau für das Großgebäude 
derzeit auf Hochtouren.  
 
Aufgabe des Wettbewerbs ist der 
Entwurf eines robusten städtebauli-
chen Konzeptes, welches die best-
mögliche Entwicklung sowie eine pha-
senweise Umsetzung aufzeigt und 

auch Flexibilität oder Optionen für 
den langen Realisierungszeitraum von 
schätzungsweise 10-15 Jahren bietet.  
 
Dazu wurde von der SORAVIA bereits 
im Vorfeld des Wettbewerbs anhand 
der besonderen, integrierten Lage, 
aber auch aufgrund der Begabungen 
des ca. 13 ha großen Areals, eine Vor-
strukturierung in unterschiedliche 
Bau- und Freiraumfelder samt dazu-
gehörigen groben Vorgaben der ma-
ximalen Geschossflächen-Ausnutzung 
definiert. In Übereinstimmung mit 
dem Träger der Planungshoheit, der 
Stadt Mülheim an der Ruhr, gilt es, 
diese Rahmenvorgaben anhand der 
städtebaulichen Konzepte zu über-
prüfen und eine Verträglichkeit nach-
zuweisen.  
 
Auch die Stadt Mülheim an der Ruhr 
setzt bewusst auf Innenentwicklung 
zugunsten der Schonung der Land- 
 

schaft der Metropolregion Rhein Ruhr, 
denn die baulichen Entwicklungsop-
tionen sind auch in der Stadt an der 
Ruhr begrenzt. Für das ehemalige 
Tengelmann-Areal eine hervorragende 
Chance, bei der über die städtebau-
lich-freiraumplanerischen Gesamt-
konzeptionen des Wettbewerbs die 
vorbereitende Qualitätssicherung be-
ginnt. 
 
Leitfrage: Wie kann eine robuste, 
städtebauliche Entwicklung in Ori-
entierung an die vorhandenen Be-
gabungen des Standortes initiiert 
werden? Welche qualitätsvollen Räu-
me können geschaffen werden und 
welche Prinzipien werden helfen, 
dass Projekt über einen längeren 
Realisierungszeitraum mit hoher 
Qualität zum Erfolg zu führen? 

04 — AUFGABE

>> SELTEN: EINE HARMONISCH MASSSTÄBLICHE EINBINDUNG UND EINE 
NEUE STADTSIGNIFIKANZ ALS HERAUSFORDERUNG

B13 

B13 — Ehem. Mitarbeiter*innen 
Schwimmbecken 
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4.2 Das bisher „verschlossene“ Areal 
in alle Himmelsrichtungen öffnen 
und die Vernetzung über den neuen 
öffentlichen Raum als zentralen 
Aufgabenbestandteil verstehen! 
 
Für das Altbau-Ensemble werden sich 
u.a. neue Zuschnitte und Eingangssi-
tuationen / Foyers etc. für unter-
schiedliche Nutzungseinheiten erge-
ben.  
 
Diese Ertüchtigung wird positive Aus-
wirkungen auf die gewünschte Ver-
netzung des Ursprungsgebäudes mit 
der neuen „Parkstadt Mülheim“ ne-
benan bzw. als markanter Teil des 
neuen Stadtquartiers haben. Gerade 
die neu entstehende Erdgeschoss- 
und Eingangsebene wird eine beson-
dere Rolle übernehmen müssen.  
 
Das Gebäude-Ensemble muss sich 
stärker öffnen und soll „Kontakt“ auf-
nehmen zur Entreesituation an der 
Ulmenallee mit dem kleinen, sympa-
thischen Stadtplatz, zur Koloniestraße 
mit einigen nicht vollständig erhal-
tenswerten Funktionsgebäuden aus 
der Tengelmann-Ära und auch nach 
Westen in Richtung Veilchenweg, wo 
eine hohe Backsteinmauer den heu-
tigen inneren, kleinen Park mit Lösch-
wasserbecken noch abschirmt. 
 
Über die südliche Situation des Wett-
bewerbsgebietes mit der prägenden 
Bausubstanz hinaus ist das Ziel für 
die gesamte städtebauliche Perspek-
tive eine Öffnung und Vernetzung in 
alle Himmelsrichtungen. Dies ist ein 
Hauptaufgabenbestandteil und muss 
gelingen, um das bisher eher abge-
schirmte Areal besser stadträumlich 
integrieren zu können. Es soll durch-
wegbar und erlebbar werden und zu-

gleich vermitteln zwischen Broich und 
Speldorf samt seinem lebendigen, li-
nearen Stadtteil-Zentrum entlang der 
Lebensader Straßenbahn. 
 
Auch der Bereich nördlich der Lie-
bigstraße und im Übergang zur aus-
schließlich für die Anbindung des Mülh-
eimer Ruhrhafens aktiven Güterbahn-
strecke übernimmt im Rahmen der 
Vernetzung eine wichtige Rolle. So 
ist die direkte Anbindungsmöglichkeit 
an den Radschnellweg Ruhr (RS 1) 
eine großartige Chance der zeitge-
mäßen Mobilität für die „Parkstadt 
Mülheim“ und für die Gesamtstadt 
Mülheim an der Ruhr.  
 
Die Aufgabenstellung zum Wettbe-
werb sollte sich nicht abhängig machen 
von den Entwicklungen nördlich der 
Liebigstraße sondern eine optimale 
Anschlusssituation aus dem inneren 
Gefüge öffentlicher Räume definie-
ren. 
 
 

Komfortable Radverbindungen in der 
Region und gerade zwischen Mülheim-
Zentrum, den Stadteilen Broich und 
Speldorf samt dazugehöriger Hoch-
schule Ruhr West (HRW) sind die Zei-
chen der Zeit und werden die Region 
beleben. Andere Städte und Regionen 
machen es vor, von Freiburg im Breis-
gau bis Kopenhagen (DK). Nun sind 
diese Modelle auch in der Metropol-
region Rhein Ruhr endlich in zahlreiche 
Realisierungsstrecken und -phasen 
überführt worden, Mülheim an der 
Ruhr mittendrin. 
 
Leitfrage: Wie kann sich das Ge-
samtareal in alle Himmelsrichtun-
gen öffnen und der innere öffentliche 
Raum im Zusammenspiel mit den 
neuen Nutzungen des Quartiers ei-
nen hervorragenden Vernetzungs-
beitrag im Gefüge der Broicher und 
Speldorfer Stadtteilstruktur über-
nehmen? 
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4.3 Das gesamte Quartier als Vor-
bild für eine nachhaltige Gesamt-
konzeption unter besonderer Be-
achtung von Klimaschutzzielen und 
städtischer Resilienz entwickeln 
und glaubwürdig konzeptionell auf 
den Weg vorbereiten! 
 
Am 25. Juni 2020 hat der Rat der 
Stadt Mülheim an der Ruhr einstimmig 
die Klimanotlage beschlossen, um die 
Anstrengungen für den Klimaschutz 
in der Stadt zu verstärken. Mit dem 
Beschluss ist das Ziel für eine Klima-
neutralität bis 2035 verbunden. Dies 
bedeutet auch, dass bei städtebauli-
chen Großprojekten, wie der „Park-
stadt Mülheim“ und seinen Neube-
bauungen, soweit wie möglich die 
Emission zusätzlicher Treibhausgase 
vermieden werden muss. Dies betrifft 
auch die sogenannte „Graue Ener-
gie“ 
 
Für die Entwicklung eines neuen Quar-
tiers „Parkstadt Mülheim“ sollen daher 
entsprechende Ansätze und Leitge-
danken zum Klimaschutz und zur Kli-
maanpassung aufgenommen werden. 

Hierbei spielen sowohl Aspekte, die 
auf der Ebene des städtebaulichen 
Konzeptes umgesetzt werden können, 
als auch solche, die erst später bei 
der tatsächlichen Umsetzung zum 
Tragen kommen (z.B. Wärmespeicher, 
Wärmedämmung, Passiv-Energie-
Haus, nachhaltige Baustoffe etc.), eine 
Rolle. 
 
Das städtebauliche Konzept soll eine 
kompakte Bebauung mit einer flä-
chensparenden und verkehrsreduzie-
renden Städtebau- und Nutzungs-
struktur aufweisen und in ein schlüs-
siges Freiflächenkonzept unter voll-
wertiger Berücksichtigung des wert-
vollen Bestandes eingebunden werden.  
 
Eine solarenergetische Optimierung 
des städtebaulichen Entwurfes kann 
zudem den Einsatz erneuerbarer 
Energien begünstigen. Eine regene-
rative Energieversorgung soll als Be-
standteil einer integrierten Betrach-
tung von Stadt-, Energieinfrastruk-
tur- und Mobilitätsplanung in die Pla-
nung einbezogen werden. Die Themen 
Mobilität und naturverträgliche Re-

genwasserbewirtschaftung sollen da-
bei auf Ebene des städtebaulichen 
Konzeptes besondere Schwerpunkte 
bilden. Ein Regenwasserkonzept soll 
ein nachhaltiges Verhältnis von Ver-
dunstung, Versickerung und Ablauf 
ermöglichen. Dafür können beispiels-
weise große Flächen für Starkregen-
ereignisse multifunktionale Bedeutung 
erhalten, so dass diese Flächen auch 
zur kurzzeitigen Aufnahme von Wasser 
genutzt werden können. Zudem kön-
nen nicht überbaute, unterirdische 
Gebäudeteile wie Tiefgaragen, mit 
hochwertigen Vegetationsflächen 
überdeckt oder Flachdächer vollflächig 
und dauerhaft mit einer standortge-
rechten Vegetation begrünt werden. 
Hierbei könnten solare Gründächer 
Klimaschutz und Klimaanpassungs-
maßnahmen miteinander verbinden. 
 
Die Beschattung von Verkehrsflächen 
bzw. des öffentlichen Raumes und die 
Anlage von Grün- und Freiflächen so-
wie Verdunstungsflächen kann zudem 
zur Belebung von Plätzen beitragen 
und die Aufenthaltsqualität sowie das 
Kleinklima im neuen und bestehenden 
Quartier insgesamt verbessern.  
 
Leitfrage: Wie kann der Klima-
schutz, mit Faktoren wie Einsatz 
erneuerbarer Energien, Energie-
effizienz und Verwendung nachhal-
tiger Baustoffe sowie Klimafolgen-
anpassung, mit Aspekten wie Tro-
ckenheits-, Hitze-, Starkregen- und 
Starkwindvorsorge, in der städte-
baulichen Konzeption als selbstver-
ständlicher Bestandteil integriert 
werden und somit den Namen „Park-
stadt Mülheim“ stärken? Wie kann 
„Wasser“ auch gestalterisch an-
sprechend eingesetzt werden? 
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4.4 Die Mitte des Areals an der Lie-
bigstraße als eine Optionsfläche 
(Jokerfeld) verstehen, für die zwei 
unterschiedliche Varianten ausge-
arbeitet werden soll, „moderat“ so-
wie „markant“. 
 
Im Übergang in Richtung Norden an 
der Liebigstraße und inmitten des 
Wettbewerbsgebietes, dort wo u.a. 
über einen damaligen Bahnanschluss 
die bewegte Geschichte rund um die 
Schokoladenfabrik ihren Ursprung 
hatte, liegt eine besondere Fläche 
bzw. das Baufeld Teilbereich 5 Mitte 
(Jokerfeld) mit einer besonderen Ent-
wicklungsperspektive. Heute ist hier 
noch ein Fremdgrundstück vorhanden 
und zudem das sogenannte Techni-
kum, eine Ausstellungs- und Veran-
staltungshalle, entstanden aus der 
Umwidmung eines ehemaligen Früch-
telagers bzw. einer Halle für Lebens-
mittel der Tengelmann-Gruppe (Plus-
Lager). Beide Bestandteile sind in die 
Überlegungen zu integrieren, das 
Technikum allerdings nach dem der-
zeitigen Kenntnisstand nur als Über-
gangsnutzungsbaustein in der neuen 
„Parkstadt Mülheim“ zu verstehen. 
Langfristig steht das Technikum zur 
Disposition 
 
Dieses nach Norden orientierte Bau-
feld unterliegt anderen Rahmenbe-
dingungen als die westlichen, östlichen 
und südlichen Baufelder. Es ist frei 
von nachbarschaftlichen Verflechtun-
gen und Maßstabswechseln zu den 
typischen, oft geschlossenen Broicher 
Bebauungen der traufständigen Stadt-
häuser mit nicht mehr als 3 Vollge-
schossen, so wie sich das westliche 
(Veilchenweg), das südliche (Kolonie-
straße) sowie das östliche (Ulmenallee) 
Wettbewerbsgebiet heute darstellt. 

Hier bietet sich eine besondere 
städtebauliche Chance der Identi-
tätsbildung aufgrund des auch erhöht 
liegenden Plateaus des ehemaligen 
Tengelmann-Betriebsgrundstücks.  
 
In der Diskussion sind einerseits „mo-
derate“ Höhen und Volumina ande-
rerseits als „Jokervariante“ eine hö-
here Verdichtung und dadurch auch 
eine höhere „markante“ Bebauung. 
Beide Varianten sind auf städtebau-
licher Ebene auszuarbeiten. Da dieses 
Jokerfeld erst in einigen Jahren zur 
Umsetzung kommen wird, kann auf 
der Basis der Ergebnisse des Wett-
bewerbs auch eine qualifizierte Infor-
mation und Diskussion der Mülheimer 
Bürgerschaft initiiert werden. 
 
Aufgabenstellung für alle 10 Teams 
inklusive „feedback“ der Jury ist hier 
also, die Optionen „moderat“ und 
„markant“ auszutesten und gemein-
sam in Empfehlungen an dieser be-

sonderen Stelle des Wettbewerbsge-
bietes bzw. innerhalb der Mülheimer 
Stadtstruktur mit vielen topographi-
schen Bewegungen zu überführen. 
Die ortsüblichen, höheren Gebäude-
typen können als Referenz dienen. 
Als maximale Höhenbegrenzung bei 
der Variante „markant“ wird die Mülh-
eimer Innenstadt-Referenz (Hochhäu-
ser am Hauptbahnhof) mit einer ab-
soluten Gebäudehöhe von 72 m an-
gesehen.  
 
Entscheidend wird dabei eher die 
städtebauliche Gesamtkomposition 
sein inkl. einer harmonischen Inte-
gration des bestehenden Altbau-En-
sembles und der Vernetzung mit der 
gebauten und freiraumplanerischen 
Vielfältigkeit des Wettbewerbsgebie-
tes und mit seiner Nachbarschaft.  
 
Beide städtebaulichen Varianten zum 
Teilbereich 5 Mitte (Jokerfeld) sollten 
im Rahmen der Wettbewerbsbear-

Abbruch der Be-
standsgebäude

Bestand Halle (Erhalt 
/ Abbruch je nach 
Phase)

Erhalt der Bestands-
gebäude 
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beitung und zur Anreicherung der 
Diskussionen von allen 10 Teams über-
zeugend ausgearbeitet werden und 
eine selbstverständliche und unver-
wechselbare Adressbildung erst er-
möglichen.  
 
Dies geschieht zunächst ausschließlich 
auf städtebaulicher Ebene rund um 
die Volumen- und Höhendiskussionen. 
Erst bei Bewältigung dieses Meilen-
steins und einer guten städtebaulichen 
Lösung über die Variantenuntersu-
chungen „moderat“ oder „markant“ 
des Wettbewerbs kann die SORAVIA 
dieses Thema auf dem Baufeld „Teil-
bereich 5 Mitte“ (Jokerfeld) weiter in 
intensiver Zusammenarbeit mit der 
Stadt Mülheim vertiefen.  
 
Leitfrage: Welche städtebauliche 
Gesamtkonzeption ist dazu geeig-
net, auf dem mittleren Baufeld „Jo-
kerfeld“ an der Liebigstraße – wel-
ches heute bereits höher über der 
gesamten Stadtlandschaft des 
„Ruhrtals“ liegt – eine besondere 
Adresse Mülheims mit allerhöchsten 
Erlebnisangeboten für die poten-
ziellen Nutzer*innen schaffen zu 
können? 
 
 

4.5 Das nördliche Band mit dem 
neuen RS 1 als „regionale“ Lebens-
ader gedanklich mit einbinden und 
als einen interessanten, perspek-
tivisch entwickelbaren öffentlichen 
Verbindungsraum mit einbeziehen! 
 
Nördlich des Wettbewerbsgebietes 
verläuft ein gewachsener, größtenteils 
brachliegender Stadtraum parallel 
zur Wissollstraße - Liebigstraße und 
zur bestehenden alten Bahnstrecke 
der Deutschen Bahn AG, über die 
heute nur noch maximal 4-6 Güter-
bahnfahrten pro Tag für den Mülhei-
mer Ruhrhafen abgewickelt werden.  
 
Dieses Band verläuft von Osten und 
dem Übergangsbereich zur Hochschu-
le RuhrWest (HRW) an der Duisburger 
Straße bis nach Westen zum alten 
Stellwerk-Gebäude an der Ecke Heer-
straße - Veilchenweg. Angrenzend be-
findet sich auch ein kleiner Nahver-
sorger (Abschnitt Wissollstraße West), 
der ebenfalls ehemals ein Vorzeige-
Markt der Tengelmann-Gruppe ge-
wesen ist, sowie ein Textil-Discounter. 
Durch die in der Realisierung befind-
liche Trasse des Radschnellweges 
Ruhr RS 1 parallel zur aktiven Bahn-
trasse besteht eine besondere Chan-
ce, den Stadtteil Speldorf und damit 
insbesondere auch die neue „Park-
stadt Mülheim“ schnell und komfor-
tabel für Radfahrer*innen erreichbar 
zu machen.  
 
Neben dem regionalen Angebot für 
den Radverkehr wird perspektivisch 
nicht nur die Hochschule Ruhr West 
(HRW), sondern insbesondere auch 
die Mülheimer Innenstadt samt Ruhr-
Erlebnisraum und Hauptbahnhof in 
weniger als 15 Minuten mit dem Rad 
erreichbar sein. Gerade vor dem Hin-

tergrund der multimodalen Mobilität 
der wachsenden Metropolregion Rhein 
Ruhr ist dies ein enormer Standort-
vorteil des Wettbewerbsgebietes. 
 
Dieses „nördliche Band“ ist nicht im 
Grundbesitz der SORAVIA und kann 
daher nicht mit in die Programmie-
rungsbestandteile zum Wettbewerb 
eingebunden werden. Dennoch sollte 
dieser Raum und vor allem seine zu-
künftige Verbindungsfunktion der öf-
fentlichen Räume, der vorhandenen 
Straßenführung Wissollstraße-Liebig-
straße, mit in die Gedanken zur Neu-
profilierung des ehemaligen Tengel-
mann-Areals mit eingebunden werden. 
Allerdings ohne hier in Abhängigkeiten 
zu verfallen.  
 
Vorrangig stehen die direkte Anbin-
dung an den RS 1 als neuer, schneller 
Radweg und weitere Fußwegeange-
bote im Fokus der Vernetzungsnot-
wendigkeiten. Weitere Themenfelder 
sind auch die optionalen Ertüchti-
gungen und Gestaltungen der vor-
handenen Ost-West Straßenbeziehung 
inklusive seiner östlichen Übergabe 
zur Duisburger Straße. Hier ist seit 
1991 der Bebauungsplan M 10 in Kraft, 
der einen neuen Anschluss an die Lie-
bigstraße ermöglichen würde. Die Si-
tuation befindet sich derzeit auch 
aufgrund des vorrangig zu realisie-
renden RS 1 (Bebauungsplan Y 12a – 
Offenlage des Planes für Mitte 2021 
geplant) in verschiedenen Bebauungs-
plänen oder vorbereitenden Planungs-
überlegungen – mit zum Teil überla-
gernden Aussagen - in der Bearbei-
tung. Die potentiellen Bauflächen sind 
derzeit als Gewerbe- oder Mischgebiet 
angedacht und bieten heute das Bild 
der typischen Ruderalgrünflächen pa-
rallel zu Bahntrassen, hier werden 

B14 —  Blick auf Technikum und öst-
lichen Parkplatz 
B15 — Freiraumqualität des Areals 
B16 — Erhalt und Abbruch des Be-
standes 
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derzeit u.a. Artenschutzprüfungen 
durchgeführt. Innerhalb dieses Rau-
mes gibt es Altlasten und eine weitere 
Besonderheit eines denkmalwerten 
Ablaufberges – einer Gesamtanlage 
zugehörig zum Stellwerk an der Heer-
straße – aus den Zeiten der Rangier-
tätigkeiten rund um den Güterverkehr 
auf den Gleisen, mit Stützmauer, drei 
Gleisen und Signalanlagen.  
 
Einer noch zu definierenden Überga-
betrasse vom RS 1 über den Grund-
besitz Dritter bis in die Tiefe des 
Wettbewerbsgebietes der „Parkstadt 
Mülheim“ steht die SORAVIA positiv 
gegenüber. Der optimale Anschluss 
sollte sich aus der städtebaulichen 
und freiraumplanerischen Grundkon-
zeption des ehemaligen Tengelmann-
Areals definieren, die über den Wett-
bewerb gefunden werden soll. Hierbei 

müssen die denkmalpflegerischen Vor-
gaben zur Querung des Ablaufberges 
berücksichtigt werden. 
 
Leitfrage: Welche gestalterisch-ver-
kehrsfunktionale Rolle spielt der 
Stadtraum und öffentliche Erschlie-
ßungsraum im Abschnitt von Wis-
sollstraße über Liebigstraße bis zur 
Duisburger Straße zukünftig und 
wie können sinnvolle Verflechtungen 
insbesondere in Form einer Direk-
tanbindung zum neuen Radschnell-
weg Ruhr RS 1 hergestellt werden?   

4.6 Die faszinierenden, parkähnli-
chen Situationen mit den zahlrei-
chen, erhaltenswerten Altbaumbe-
ständen in das Gesamtkonzept in-
tegrieren und würdigen! 
 
Das Wettbewerbsgebiet obliegt nicht 
ohne Grund dem Leitmotiv einer 
„Parkstadt“. Schon die Luftbildauf-
nahmen offenbaren eine starke, über 
Jahrzehnte gewachsene Alt-Baum-
struktur und einen durch und durch 
parkähnlichen Charakter, vor allem 
im Westen und Südwesten.  
 
Im Südwesten des Plangebietes gibt 
es eine parkähnliche Gesamtkompo-
sition, den „Zaubergarten“, der dem 
Einblick durch die Nachbarschaft Spel-
dorfs und Broichs über eine hohe 
Backsteinmauer verborgen geblieben 
ist. Im Übergang zum traditionellen 
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Terrassen- und Kantinengeschoss des 
Altbau-Ensembles befindet sich diese 
außergewöhnliche grüne Oase samt 
dazugehörigem Lösch- und Schwimm-
teich, einem kleinen Schwimmbecken 
und weiteren Besonderheiten. Dieser 
kleine Park ist dem Tengelmann-Un-
ternehmerwillen nach Erholung und 
Rückgezogenheit zu verdanken. Eine 
Gruppe kleinerer Gebäude inkl. des 
eingeschossigen Gebäudes direkt an 
der Mauer und als Teil der Mauer im 
Übergang zur Koloniestraße gehört 
mit zum Park. Der Park wurde – gut 
erreichbar über die große Freitreppe 
vom Großgebäude und seiner Kanti-
nen-Terrassenanlage – auch von den 
zahlreichen Mitarbeitern der Tengel-
mann-Gruppe gerne als Pausenraum 
zum Durchatmen genutzt.  
 
Zentrales Element ist neben den alten 
Baumbeständen noch heute eine 
Pflanzinsel – das Rosenherz, um das 
sich zahlreiche Gerüchte rund um die 
damalige Unternehmerfamilie ranken. 
 
Das Gesamtensemble des Parks ist 
Teil der einzigartigen Adresse und 
Identität, ein enorm wichtiges Fun-
dament für den Klimaschutz und die 
Resilienz der Stadt und selbstver-
ständlich in die Konzepte des zukünf-
tigen Städtebau- und Freiraumkon-
zeptes zu integrieren. Sehr zurück-
genommene Bebauungen zum Beispiel 
in der Außenkontur des Parks direkt 
an der Koloniestraße sollen nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen werden, 
bedürfen aber einer besonderen Sen-
sibilität und Angemessenheit. Zudem 
ist auch der nordöstliche Abschnitt 
als Repräsentationsfläche und zen-
traler Freiraum gestaltet worden. 
Der zentrale Brunnen „peace fountain“ 
des US-amerikanischen Künstlers  

B18 

B19 



26

Charles Eugene Gagnon gehört mit 
zum Park. Die auch hier vorhandenen 
zahlreichen Baumbestände verweben 
sich mit dem Umfeld der denkmalge-
schützten Kraftzentrale als Rudiment 
des 1977 abgerissenen Schlachthofes 
zudem an der Ulmenallee auch mit 
dem Denkmal des kleinen Schlacht-
hof-Pförtnerhäuschens. Weitere Ge-
bäudebestände aus der Schlachthof-
zeit ergänzen den Park mit Großbäu-
men auf einer Rasenfläche, so auch 
das Direktorengebäude mit Garten 
(heute Polizei) und eine Remise, die 
lange Zeit als Biergarten unter alten 
Baumkronen genutzt wurde. 
 
Leitfrage: Wie können die beiden 
zentralen Parksituationen, der Zau-
bergarten im Südwesten und der 
Park im Nordosten, mit ihren prä-
genden Altbaumbeständen nicht 
nur gesichert, sondern als selbst-
verständlicher Teil der Neuperspek-
tive und im Sinne der Nachhaltig-
keits- und Klimaschutzansprüche 
in das neue Städtebaugefüge inte-
griert und gestärkt werden? 
 
 

4.7 Die vorbildliche Erreichbarkeit 
des neuen Quartiers über alle Ver-
kehrsarten und mit dem Fokus 
ÖPNV, Rad- und Fußwegeanbindun-
gen durchdenken und mit einem 
Mobilitätskonzept belegen! 
 
Das Mobilitätsverhalten ist im Um-
bruch. Das hat zur Folge, dass sich in 
den nächsten 10-15 Jahren weitere 
massive Veränderungen ergeben kön-
nen und müssen, auch im Sinne des 
Klimaschutzes. Mülheim setzt wie an-
dere Städte im Metropolraum Rhein 
Ruhr auf die Stärkung und Verlage-
rung des Modal Splits zugunsten des 
Umweltverbundes. Die Weichen für 
die fahrradgestützte Mobilität sind 
u.a. über den Radschnellweg RS 1 ge-
stellt. Die Straßenbahnlinie in der 
Duisburger Straße (Mülheim – Duis-
burg) bietet zudem schienengebun-
dene Mobilität in erreichbarer Nähe 
zum Wettbewerbsgebiet.  
 
Ein optionales, verbessertes Buslini-
enangebot, welches z.B. von der heu-
tigen Linienführung in der südlich ge-
legenen Kirchstraße (u.a. Haltestelle 
„Ulmenallee“) auch bis in die Tiefe 
der neuen „Parkstadt Mülheim“ die 
neuen Arbeits- und Wohnangebote 
komfortabel bedient, kann als fester 
Bestandteil der Perspektive für das 
neue Stadtquartier in Speldorf das 
Ziel der Priorisierung des Umwelt-
verbundes unterstützen. Dennoch 
wird das Automobil als Fortbewe-
gungsmittel nicht von heute auf mor-
gen abgelöst werden können. Um-
weltfreundliche Antriebskonzepte be-
flügeln die Zukunftsperspektive – 
selbst die Generation nach der Elek-
tromobilität durch die Wasserstoff-
Technologie ist in Vorbereitung.  
 

Für die „Parkstadt Mülheim“ bedeutet 
dies, dass neben den städtebaulichen 
Konzeptionen auch integrierte Mobi-
litätskonzepte entwickelt werden müs-
sen. Auch dies muss in einer frühen 
Phase mitberücksichtigt werden, denn 
multimodale Mobilität bzw. komfor-
table Vernetzung der Systeme sind 
aufgerufen und haben Auswirkungen 
auf den Städtebau und den öffentli-
chen Raum. Das grundsätzliche Ziel 
zur Erlangung einer „inneren“ Auto-
freiheit der neuen „Parkstadt Mül-
heim“ zugunsten eines erlebbaren 
Quartiers mit hohen Grünrauman-
teilen ist über die Ideen der Wettbe-
werbsbeiträge darzustellen. Dabei 
müssen die Funktionen Anlieferung / 
Sonderverkehr / Rettung / Müllent-
sorgung / Zufahrten Tiefgaragen / 
Umzugsfahrzeuge etc. selbstverständ-
lich funktionieren. Vor allem im Umfeld 
des Altbau-Ensembles ist auch eine 
reibungslose Funktionsabwicklung nö-
tig.  
 
Vor diesem Hintergrund ist ein ca. 
50 m Abstand zwischen dem Altbau-
Ensemble und den Neubauprojekten 
einzuhalten. Dieser Abstand dient ei-
nerseits als „Würdigung“ des Be-
standgebäudes andererseits trägt er 
aber auch den nach Brandschutzkon-
zept erforderlichen Feuerwehranlei-
terflächen Rechnung. 
 
Leitfrage: Wie kann, beginnend auf 
städtebaulicher Ebene, ein intelli-
gentes Mobilitätskonzept mit inne-
rer Autofreiheit entwickelt werden, 
welches hervorragende Anschlüsse 
zu den vorhandenen Verkehrsnetzen 
bietet und zudem zeitgemäß hoch-
gradig umweltfreundlich umgesetzt 
werden kann? 
 

B17  u. B19 —  Freiraumqualität und 
Baumbestand des Areals 
B18 — Alle Baumbestände 
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4.8 Die stufenweise Realisierung 
inkl. dazugehörigem Mobilitäts- und 
Stellplatzkonzept mit einem vor-
zeitigen Beginn nach § 34 BauGB in 
den Übergangsbereichen zur Nach-
barschaft aufbauen! 
 
Das Wettbewerbsgebiet hat erkenn-
bare, zu differenzierende Standort-
begabungen und splittet sich neben 
dem inneren Ausschnitt mit dem Alt-
bau-Ensemble in weitere fünf klar ab-
zulesende Teilbereiche 
 
T 1 Südost ohne Altbau-Ensemble da 
bereits in der Umsetzung (Kolonie-
straße/Ulmenallee) Realisierungs-
phase 0 
 
T 2 Südwest – Zaubergarten Reali-
sierungsphase 1 
 
T 3 West (heute Sportplatz) Reali-
sierungsphase 1 (zudem Options-
fläche Schule) 
 
T 4 Nordost – Park Realisierungs-
phase 2 
 
T 5 Mitte – Jokerfeld Realisierungs-
phase 3 (Varianten „moderat“ + 
„markant“) 
 
Diese Strukturierung ist keinesfalls 
als starr und unveränderbar aufzu-
fassen, im Gegenteil, Überlagerungen 
und Verwebungen oder gar andere 
Grundkonfigurationen sind möglich 
und denkbar. Die fünf Teilbereiche 
folgen auch einer denkbaren Splittung 
in einzelne, zeitlich aufeinanderfol-
gende Realisierungsabschnitte im Sin-
ne der SORAVIA und im Anschluss 
an die Revitalisierung der Altbau-En-
sembles.  
 

Als Erkenntnis der besonderen Lage 
in der Nachbarschaft der Stadtteile 
Speldorf/Broich, innerhalb der vor 
allem das hohe und große Gebäude-
volumen des Altbau-Ensembles von 
der Ulmenallee und der Koloniestraße 
durch sein „Zurückspringen“ erstaun-
licherweise kaum aufdringlich wirkt, 
stehen die Ränder des Wettbewerbs-
gebietes im Fokus der Bearbeitung. 
Hier müssen maßstäbliche und ange-
messene Übergänge gefunden werden, 
die auch kreativ mit vorhandenen und 
zum Teil disponiblen Gebäudebestän-
den im Grundbesitz der SORAVIA 
und unter Berücksichtigung von Pri-
vatbesitz funktionieren.  
 
Überwiegend drei Vollgeschosse sind 
an den umgebenden gewachsenen 
Straßenzügen der Ulmenallee, der 
Koloniestraße und des Veilchenweges 
heute prägend.  
 
Diese Ränder unterliegen einer be-
sonderen Betrachtung und städte-
baulich-gestalterischen Sorgfalts-
pflicht. Hier muss es gelingen, über 
die Wettbewerbsbeiträge, die exem-
plarische Detailschärfe entwickeln 
sollten, einen guten Umgang mit den 
Situationen nachzuweisen und dem 
Areal „Parkstadt Mülheim“ nach außen 
zu den Stadtteilen Speldorf und Broich 
eine gute Adresse zu ermöglichen.  
 
Auf dieser noch zu definierenden Basis 
ergeben sich dann auch sofort reali-
sierungsfähige städtebauliche Auf-
wertungen und Ergänzungen.  
 
Vor allem in Übergangsbereichen zu 
bestehenden Nachbarbebauungen sind 
ggf. bereits vor Aufstellung von ver-
bindlichen Bauleitplänen Baugeneh-
migungen im Rahmen von § 34 BauGB 

möglich. Das Planerfordernis durch 
Bebauungspläne kann über den Pha-
sierungsplan zeitlich gesteuert wer-
den.  
 
Neben den stadtgestalterischen Auf-
gabenstellungen wird auch das inte-
grierte Stellplatzkonzept samt ein-
zurechnendem Abschlag für den an-
zustrebenden im Optimalfall gleich-
verteilten ModalSplit (25% Fußver-
kehr, 25% Radverkehr, 25% ÖPNV, 
25% MIV) auf der Basis des regionalen 
Mobilitätsentwicklungskonzeptes für 
die Metropole Ruhr (Regionalverband 
Ruhr / RVR) durch eine geeignete 
Stellplatzkonzeption für Autos und 
Räder nachgewiesen werden müssen. 
Dabei werden heutige offene und rie-
sige Stellplatzangebote für PKWs aus 
der Tengelmann-Zeit Stück für Stück 
verschwinden und der Nachweis an-
derweitig geführt werden müssen. 
Die Stellplatzkonzeption muss also 
mit der Gesamtentwicklung wachsen 
bzw. funktionieren. 
 
Leitfrage: Wie können die Randkon-
turen des Areals im Übergang zur 
gewachsenen Nachbarschaft sen-
sibel und dennoch mit einer klaren 
städtebaulichen Gestalthandschrift 
ausgebildet werden und wie kann 
die Gesamtphasierung inkl. Unter-
bringung des ruhenden Verkehrs 
geschickt aufgebaut sein?  
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5.1 Programm 
5.1.1 Altbau-Ensemble 
Das Altbau-Ensemble befindet sich 
derzeit in einer Umbau- und Umstruk-
turierungsphase rund um neue Ar-
beitsformen (u.a. Großmieter, kleine 
und mittlere Module; Hochschul-Op-
tionen; Gemeinschaftseinrichtungen) 
sowie dazugehöriger Stellplatzschlüs-
sel PKW/Rad. Die Eingangsebene und 
neue/alte Foyers und Treppenkerne 
werden für die städtebauliche Ver-
netzung mit der neuen Parkstadt 
Mülheim von erheblicher Bedeutung 
sein. Die aktuellen Planungen der SO-
RAVIA und der mit den Sanierungen 
beauftragten Architekten von RKW 
Architektur + werden in den Wett-
bewerb eingespeist. Die Altbau Brut-
togeschossfläche (GF) beträgt ca. 
75.000 qm. 
 
5.1.2 Neubau Geschossfläche GF 
(brutto) 
(Nutzungen flexibel, Schwerpunkt 
Wohnen – weitere Mischnutzungen / 
Gewerbe-Dienstleistungen, Bildung 
aber auch Hotel möglich, Nahversor-
gung etc.) sowie dazugehöriger Stell-
platzschlüssel PKW/Fahrrad (in Stu-
fen) 
 
Hinweis zu den maximalen Gebäu-
dehöhen: 
Vergleich: die zum „Forum City“ be-
nachbarten Hochhäuser am Hans-
Böckler-Platz mit maximal 22 Ge-
schossen in der Mülheimer Innenstadt 
liegen bei einer absoluten Gebäude-
höhe von 72 m. 
>>  An den Rändern: in der Orientie- 
     rung an den vorhandenen Rand- 
     bebauungen insbesondere für die  
     angestrebte Genehmigungsfähig- 
     keit gemäß § 34 BauGB 
 

>> Generell und in Bezug / unter Wür- 
     digung zum / des Altbau-Ensem- 
     ble(s): eine maximale Gebäudehöhe  
     von 25 m 
 
Hinweis zur Unterbringung des ru-
henden Verkehrs: 
>> Die oben genannten Zielwerte be- 

inhalten keine oberirdischen Bau- 
werke zur Unterbringung von Stell- 
plätzen 

 

5.1.3 Aktivierung der Kraftzen- 
trale 
Die Aktivierung und Einbeziehung der 
denkmalgeschützten Kraftzentrale 
des ehemaligen Schlachthofs Mülheim 
samt Merkzeichen Schornstein muss 
in das Gefüge der neuen öffentlichen 
Räume und der dazugehörigen Nut-
zungsvielfalt integriert werden.  
 
Da auch die innere Maschinenwelt als 
Zeugnis der Industriekultur der Me-
tropolregion Rhein Ruhr gut erhalten 

>> WICHTIG: PROGRAMMIERUNG, POTENZIAL DES RS 1, ERHALTENSWERTE 
BAUMBESTÄNDE UND WEITERE BESONDERHEITEN 

 
T 1 Südost ohne Altbau-Ensemble, 
da bereits in der Umsetzung (Kolo-
niestraße/Ulmenallee) Realisie-
rungsphase 0 
>>  Grundstücksfläche: 16.700 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Neu:  
     4.500 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Be- 
     stand (Erhalt): 4.900 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Ge- 
     samt: 9.500 qm 
 
T 2 Südwest – Zaubergarten Rea-
lisierungsphase 1 
>> Grundstücksfläche: 16.000 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Neu:  
     3.000 qm 
 
T 3 West (heute Sportplatz) Reali-
sierungsphase 1 (zudem Options-
fläche Schule) 
>> Grundstücksfläche: 31.300 qm 
>> Davon anteilig für die Options 
     fläche Schule: 17.000 qm  
>> Verbleiben bei für Wohnen etc.  
     bei Option Schule: 14.500 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Neu:  
     36.000 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Neu  
     bei Variante Schuloption: 13.000  
     qm 

 
T 4 Nordost – Park Realisierungs-
phase 2 
>> Grundstücksfläche: 35.600 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Neu:  
     32.000 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Be- 
     stand (Erhalt): 1.600 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Ge- 
     samt: 34.500 qm 
 
 
 
T 5 Mitte – Jokerfeld Realisie-
rungsphase 3 (Varianten „mode-
rat“ + „markant“) 
>> Grundstücksfläche: 14.900 qm 
>> Geschossfläche GF (brutto) Be- 
     stand Halle EG: 3.800 qm 
 
>> Variante 1 „moderat“: Geschoss- 
     fläche GF (brutto): 25.000 qm  
     (Gebäudehöhe max. 40 m) 
 
>> Variante 2 „markant“: Geschoss- 
     fläche GF (brutto): 38.000 qm  
     (Gebäudehöhe max. 70 m)
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ist, liegt eine Nutzung als Gastronomie 
und besondere Event-Location im Fo-
kus.   
 
5.1.4 Soziale Infrastruktur  
 
5.1.4.1 Option Schule 
Die Stadt Mülheim an der Ruhr 
schreibt zurzeit die Bildungsentwick-
lungsplanung fort. Auch wenn dieser 
Prozess erst am Anfang steht, wird 
bereits jetzt deutlich, dass wieder 
mit steigenden Schülerzahlen zu rech-
nen sein wird. Ob ein auf diesen Schü-
lerzahlenanstieg ausgerichtetes Schul-
angebot im Stadtgebiet durch Erwei-
terungen von vorhandenen Schul-
standorten oder vielleicht sogar durch 
eine Schulneugründung angepasst 
werden muss, lässt sich beim derzei-
tigen Stand des Prozesses noch nicht 
beantworten. Im Falle einer notwen-
digen Schulneugründung für eine wei-
terführende Schule stehen kaum mehr 
geeignete Flächen im Stadtgebiet zur 
Verfügung. Vor diesem Hintergrund 
könnte das wettbewerbsumfassende 
Areal als mögliche Fläche für einen 
Schulneubau in Betracht kommen. 
Da der fortschreibungsbedingte Ver-
fahrensstand noch keine Festlegung 
hinsichtlich Schulform und Schulgröße 
zulässt, kann der mögliche Flächen-
verbrauch lediglich im Rahmen einer 
Annahme umrissen werden.  
 
>> Demnach könnte der Flächenver- 

brauch des gesamten Schulgrund- 
stücks bis zu 17.000 qm betragen  
bei einer angestrebten, kompakten  
Bauweise von bis zu 4 Vollgeschos- 
sen.  

 
Eine vom Rat der Stadt zu beschlie-
ßende Fortschreibung der Bildungs-
entwicklungsplanung (nicht vor Ende 

2021) würde eine solche Schulneu-
gründung zunächst nur im Sinne einer 
Rahmenplanung vorsehen, die dann 
hinsichtlich schulrechtlicher Geneh-
migungsschritte zunächst weiter vo-
rangetrieben werden müsste. 
 
Aus versicherungstechnischen Grün-
den ist grundsätzlich eine abgeschlos-
sene Schulfläche Teil der Anforde-
rungen. Es gibt aber für Mülheim 
einen Beschluss, dass Schulhofflächen 
nach Schulbetrieb (i.d.R. nach 16 Uhr) 
als Spielhöfe für Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre freigegeben sind. 
Als zeitgemäß ist daher eine Doppel-
nutzung der „abgeschlossenen“ bzw. 
„abschließbaren“ Schulhoffläche für 
die „Parkstadt Mülheim“ anzusehen.  
 
Die Option Schule muss daher schon 
gut in das Städtebau- und Freiraum-
konzept eingebunden sein und nach-
gewiesen werden. Die Konzepte müs-
sen mit und ohne Schuloption funk-
tionieren. 
 
5.1.4.2 Kindertagesstätte 
Es gibt einen maximalen Bedarf an 
einer 3-zügigen Einrichtung (auch in-
tegriert möglich: EG / 1.OG). Bedarfs-
gerecht ist der Nachweis im Städte-
baukonzept von: 
 
1 x die Gruppenform I  
(4 U3 und 16 Ü3-Kinder) 
1 x die Gruppenform II  
(10 U3-Kinder)  
und 
1 x die Gruppenform III  
(23 Ü3-Kinder). 
 
>> Raumbedarf von ca. 700 qm plus  

einem Außenbereich von ca. 670  
qm  

 

Es ist zwingend erforderlich, dass die 
Außenspielfläche der Kita direkt an 
die Einrichtung angrenzt und sich 
nicht in räumlicher Entfernung zur 
Kita befindet. 
 
5.1.4.3 Nahversorgung 
Ein Discounter (heute: Netto) zur an-
teiligen Versorgung der „Parkstadt 
Mülheim“ ist an der Wissollstraße im 
Nordwesten vorhanden. Es handelt 
sich hierbei um das Areal des ehe-
maligen „Vorzeige-Marktes“ der Ten-
gelmann-Gruppe. 
 
Läden des täglichen Bedarfs gibt es 
u.a. an der Duisburger Straße  
 
5.1.4.4 Altbau-Ensemble (Funkti-
onsflächen und Abstand) 
Die Zuordnungen von Funktionsflä-
chen (Ver- und Entsorgungen etc.) 
rund um das Altbau-Ensembles sind 
derzeit in Bearbeitung und nach Fer-
tigstellung bzw. Übergabe an die Wett-
bewerbsteilnehmenden zu berück-
sichtigen. 
 
Von der Gebäudewand „Nord“ muss 
aus städtebaulichen und funktionalen 
Gründen (Anleiterung Feuerwehr etc.) 
ein Abstand von ca. 50 eingehalten 
werden.  
 
5.2 Mobilität 
5.2.1 Priorität: Umweltverbund 
Nicht nur aufgrund der beschriebenen 
Problematik sollte es vorrangiges Ziel 
sein, durch die Art der städtebaulichen 
Entwicklung der „Parkstadt Mülheim“ 
die Anteile der Verkehrsarten des 
Umweltverbundes zu priorisieren. 
Dies erfordert neben einer adäquaten 
ÖPNV-Erschließung qualitativ hoch-
wertige Bewegungsflächen für den 
Fußgängerverkehr und den Radver-
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kehr. Dies kann in möglichen reinen 
Wohnbereichen auch durch die An-
ordnung von verkehrsberuhigten Be-
reichen geschehen. In gewerblich ge-
nutzten Bereichen ist neben der An-
ordnung ausreichend breiter Gehwege 
auch die Berücksichtigung ausreichend 
dimensionierter Radverkehrsanlagen 
vorzusehen. Die Anbindung der Rad-
wege an das Radverkehrsnetz, ins-
besondere an den Radschnellweg  
RS 1, ist zu berücksichtigen. 
 
Den Belangen des ruhenden Verkehrs 
ist angemessen Rechnung zu tragen. 
In gewerblich genutzten Bereichen 
sind die erforderlichen Stellplätze 
ausschließlich auf dem jeweiligen 
Grundstück nachzuweisen, hierbei 
sind auch überdachte Radabstellan-
lagen zu berücksichtigen. In reinen 
Wohnbereichen können die nachzu-
weisenden Stellplätze auch in Quar-
tiersgaragen untergebracht werden. 
Überdachte und sichere Abstellplätze 
für Fahrräder sind in ausreichender 
Anzahl im unmittelbaren Bereich der 
Wohnungen ebenerdig anzuordnen. 
 
5.2.2 Notwendigkeit: Erschließung 
Die verkehrliche Erschließung der 
„Parkstadt Mülheim“ für den MIV 
stellt sich als bedingt problematisch 
dar. Lediglich die Liebigstraße im 
nördlichen Teil des Bereiches ist Be-
standteil des Vorbehaltsnetzes, die 
sonstigen angrenzenden Straßen sind 
Bestandteil von Tempo-30-Zonen. 
Hierdurch ergeben sich besondere 
Anforderungen hinsichtlich Art und 
Lage möglicher Nutzungen im Bereich 
des Wettbewerbsgebietes. 
 
Die Anbindung der Liebigstraße als 
Straße des Vorbehaltsnetzes an das 
übergeordnete Straßennetz erfolgt 

im westlichen Bereich über die Heer-
straße an die Duisburger Straße, im 
östlichen Bereich führt die Liebig-
straße zwar direkt zur Duisburger 
Straße, allerdings bestehen hier Ein-
schränkungen in Form einer Einbahn-
straße und eines Rechtsabbiegege-
botes in die Duisburger Straße. 
 
Für diesen Bereich existiert eine Stra-
ßenvorplanung (derzeit noch rechts-
gültiger Bebauungsplan M 10) zur Op-
timierung der Anbindung der Liebig-
straße an die Duisburger Straße ohne 
die vorher beschriebenen Einschrän-
kungen. Die Übernahme dieser Vor-
planung ist hier keine zwingende Vor-
gabe. Hier können auch alternative 
Überlegungen einfließen. 
 
Mit der neuen Anbindungsertüchti-
gung könnte – über die Jahrzehnte 
gewachsene Haupterschließung von 
Norden Heerstraße – Wissollstraße 
– Liebigstraße – Duisburger Straße 
– weiter ertüchtigt werden.  

5.2.3 Nachzuweisen: Stellplatz-
schlüssel 
Für das Wettbewerbsverfahren wurde 
aufgrund der nötigen Vergleichbarkeit 
der Konzeptionen zum ruhenden Ver-
kehr ein allgemeiner Stellplatzschlüs-
sel definiert.  
 
Dieser ist selbstverständlich mit den 
einzelnen Realisierungsstufen zu syn-
chronisieren. Er wird zudem in der 
dynamischen Realisierungszeit von 
mehr als 10 Jahren an die aktuellen 
Erkenntnisse angepasst und in den 
laufenden Genehmigungsprozessen in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Mül-
heim an der Ruhr weiter geschärft. 
 
Der Stellplatzschlüssel leitet sich aus 
dem Entwurf zur Stellplatzsatzung 
der Stadt Mülheim ab. Im Wohnungs-
bau sieht die Satzung folgende Stell-
platznachweise vor: 

Nutzungsart 
 
 
Einzel- und Doppelhäu-
ser mit bis zu 2 WE 
 
Stadthaustypen mit bis 
zu 2 WE 
 
Mehrfamilienhäuser (ab 
3 WE) 
 
Gefördertes Wohnen 
 
Sonstige Nutzungen

Stellplätze für  
Kraftfahrzeuge 
 
2 je WE 
 
 
1 je WE 
 
 
1 je WE 
 
 
0,7 je WE 
 
1 je 60 qm BGF

Stellplätze für  
Fahrräder 
 
2-4 je WE 
 
 
2-4 je WE 
 
 
2-4 je 100 qm BGF 
 
 
4 je WE 
 
2-4 je 60 qm BGF
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Bei der Errichtung von Kindergärten 
bzw. Kindertagestätten und sonstigen 
allgemeinbildenden Schulen, Berufs- 
und Berufsfachschulen gelten folgende 
Stellplatznachweise: 

Die zu errichtenden KFZ-Stellplätze 
müssen ohne Überquerung anderer 
Stellplätze ungehindert erreichbar 
und unabhängig von anderen Stell-
plätzen benutzbar sein. Von den not-
wendigen Stellplätzen sind 3 v.H., bei 
Wohngebäuden mit Wohnungen nach 
§ 49 Absatz 1 BauO NRW 2018 min-
destens ein Stellplatz, für Menschen 
mit Behinderungen auf dem Bau-
grundstück entsprechend zu kenn-
zeichnen und barrierefrei herzustellen. 
Mindestens 30 v.H. der notwendigen 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge von 
Wohngebäuden mit mehr als drei 
Wohneinheiten und Gebäuden, die 
nicht dem Wohnen dienen, sind mit 
einer Vorbereitung der Stromleitung 
für die Ladung von Elektrofahrzeugen 
zu versehen. Bei ebenerdigen Stell-
platzanlagen mit mehr als 20 Stell-
plätzen sind wahlweise entweder die 
einzelnen Stellplätze zu überdachen 
und mit Anlagen zur solaren Ener-
giegewinnung auszustatten oder die 

Gesamtanlage durch Pflanzung von 1 
Baum einheimischer und standort-
gerechter Arten je 6 Stellplätze zu 
gestalten. 
 

Die zu errichtenden Fahrradstellplätze 
müssen von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche ebenerdig, durch Rampen 
oder über für den Fahrradtransport 
geeignete Aufzüge zugänglich sein. 
Notwendige Stellplätze für Fahrräder 
müssen einzeln leicht zugänglich sein 
und eine Fläche von mindestens 1,2 
m2 zuzüglich der erforderlichen Ver-
kehrsfläche haben. Die Stellplätze 
müssen einen sicheren Stand und 
eine Sicherung gegen Diebstahl er-
möglichen. Abstellanlagen außerhalb 
von Gebäuden sind zu überdachen 
und abschließbar auszuführen. Dies 
gilt nicht für Besucherstellplätze. Min-
destens 30 v.H. der notwendigen Stell-
plätze für Fahrräder sind mit einer 
Vorbereitung der Stromleitung für 
die Ladung von Elektrofahrrädern zu 
versehen. 
 
Der Entwurf der Stellplatzsatzung 
sieht unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Verringerung der Anzahl 

der notwendigen Stellplätze vor. Be-
findet sich das Baugrundstück über-
wiegend im Radius von 400 m Ent-
fernung zu einer Haltestelle des öffent-
lichen Nahverkehrs, kann die Anzahl 
der notwendigen Stellplätze für Kraft-
fahrzeuge um bis zu 15% verringert 
werden. Wird die Haltestelle durch 
eine U-Stadtbahn bedient, kann die 
Anzahl der notwendigen Stellplätze 
für Kraftfahrzeuge um bis zu 25 % 
verringert werden. 
 
Befindet sich das Vorhabengrundstück 
im Korridor von 200 m beidseitig des 
Radschnellwegs Ruhr 1, kann die An-
zahl der notwendigen Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge um 15 % verringert 
werden. 
 
Aufgrund der Absicht, im Rahmen 
des Wettbewerbs erste Gedanken 
und Ideen zu einem vorbildlichen Mo-
bilitätskonzept (Ziel langfristig: gleich-
verteilten ModalSplit (25% Fußver-
kehr, 25% Radverkehr, 25% ÖPNV, 
25% MIV) auf der Basis des regionalen 
Mobilitätsentwicklungskonzeptes für 
die Metropole Ruhr (Regionalverband 
Ruhr / RVR)  zu erarbeiten und im 
dann folgenden Rahmen- und Bebau-
ungsplanverfahren oder einer vorge-
zogenen Genehmigung gemäß §34 
BauGB konkreter zu definieren, kann 
für den Wettbewerb von einem re-
duzierten Stellplatzschlüssel nach o.g. 
Kriterien ausgegangen werden.  
 
Der Stellplatzbedarf ist in einem 
schlüssigen Gesamtkonzept darzu-
stellen, in dem ggf. abweichende Stell-
platzzahlen für Kraftfahrzeuge nach-
vollziehbar zu begründen sind. 
 
 
 

Nutzungsart 
 
 
Kindergärten, Kinder-
tagesstätten 
 
 
Sonstige allgemeinbil-
dende Schulen, Berufs- 
und Berufsfachschulen

Stellplätze für  
Kraftfahrzeuge 
 
1 je 10-25 Kindergar-
tenplätze, mind. 2 
 
 
1 je 20-30 Schüler*in-
nen, zusätzlich 1 je 5-
10 Schüler*innen über 
18 Jahre 

Stellplätze für  
Fahrräder 
 
1 je 5-15 Kindergarten-
plätze, mind. 2, davon 
50 % Besucheranteil 
 
1 je 2-3 Schüler*innen, 
davon 10 % Besucher-
anteil
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5.3 Umwelt 
5.3.1 Erlebnis „Wasser“ im Quar-
tier 
Zur Anreicherung der Erlebnisquali-
täten von „Wasser“ für die Nutzer 
und auch zur Verbesserung des Klein-
klimas sind im neuen Stadtquartier 
„Parkstadt Mülheim“ im Teilbereich 
T 1 Nordost (hier: ca. > 2.500 qm 
vorrangig im Sichtbereich der denk-
malgeschützten Kraftzentrale des 
ehemaligen Schlachthofes) sowie im 
Teilbereich T 4 West (hier: ca. > 2.500 
qm) offene Wasserflächen anzulegen. 
Diese sollen auch zur Sammlung von 
Regenwasser z.B. bei Starkregener-
eignissen (Thema: Schwammstadt) 
dienen. 
 
5.3.2 Basis-Energieversorgung heu-
te – morgen 
Das Wettbewerbsgebiet liegt im Fern-
wärme-Vorranggebiet. 
 
5.3.3 „Schutzzonen“ Parks und Alt-
baumbestand / Baumvitalität 
Mit den vorhandenen und eingemes-
senen Baumstandorten gilt es im Sin-
ne des Nachhaltigkeitsanspruches des 
Gesamtkonzeptes grundsätzlich wert-
schätzend umzugehen. Eine Einschät-
zung zur Vitalität ist in Bearbeitung 
und kann nochmals Orientierung bie-
ten. 
 
5.3.4 Bodenbelastungen  
Für das Wettbewerbsgebiet liegen 
keine Altlastenerkenntnisse vor, die 
einer Bebauung grundsätzlich entge-
genstehen würden. Eventuell erfor-
derliche Sanierungsmaßnahmen müs-
sen im Bebauungsplanverfahren/Bau-
antragsverfahren geregelt werden. 
 
Es gibt einen sanierten Ölschaden im 
Plangebiet. 

5.3.5 Regenwasser - Schmutzwas-
ser 
Schutzgebiete nach §§ 51 und 53 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) sind vor-
handen. Das Plangebiet liegt innerhalb 
des Trinkwasserschutzgebiets Mül-
heim-Styrum, Zone III B, aufgrund 
dessen sind bestimmte Handlungen 
und Maßnahmen verboten oder ge-
nehmigungspflichtig und lösen in der 
Regel ein wasserrechtliches Verfahren 
aus. Gemäß § 44 (1) LWG in Verbindung 
mit § 55 (2) WHG ist Niederschlags-
wasser ortsnah zu versickern, zu ver-
rieseln oder direkt über eine Kanali-
sation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer ein-
zuleiten, soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasser-
wirtschaftliche Belange entgegenste-
hen. 
 
Der Unteren Bodenschutzbehörde 
liegen Daten vor, die darauf schließen 
lassen, dass der Grundwasser-Flur-
abstand zwischen 2,80 m und 5,50 m 
anzutreffen ist. 
 
Die Einleitung von Niederschlagswas-
ser ins Grundwasser ist eine Gewäs-
serbenutzung im Sinne des Wasser-
haushaltsgesetzes und erfordert eine 
wasserrechtliche Genehmigung. 
 
Der Einfluss auf den Grundwasser-
haushalt durch Versiegelung, tiefe 
Gründungen u. ä. kann zum gegen-
wärtigen Planungsstadium nicht be-
urteilt werden. Eingriffe in den Was-
serhaushalt bzw. Gewässerbenutzun-
gen z. B. Geothermie, Versickerungen, 
Wasserhaltungen, Einbau von RCL-
Material bedürfen der wasserrecht-
lichen Erlaubnis. 
 

Bezüglich der Entwässerung existieren 
keine besonderen Vorgaben bezüglich 
der Einleitung des Schmutzwassers 
in die städtische Kanalisation. Tech-
nische Details müssen vor der Um-
setzung erarbeitet und abgestimmt 
werden. Der neu geplante Stauraum-
kanal in der nördlich des Wettbe-
werbsgebiets gelegenen Liebigstraße 
bietet allerdings trotz seiner Größe 
kein Volumen mehr für zusätzliches 
Niederschlagswasser aus dem Bereich 
der „Parkstadt Mülheim“. Das anfal-
lende Niederschlagswasser kann daher 
nicht im Stauraum der Liebigstraße 
untergebracht werden und muss fol-
gerichtig auf dem Plangebiet selbst 
gesammelt, zurückgehalten und ver-
sickert werden. Wünschenswert wä-
ren, auch im Zuge der Klimaanpassung, 
Gründächer und / oder eine oberflä-
chige Versickerung. 
 
Das Plangebiet liegt im kanalisierten 
Gebiet 10. Innerhalb des Plangebiets 
und in unmittelbarer Umgebung sind 
keine Versickerungsanlagen bekannt. 
 
Der Geologische Dienst NRW weist 
in der geologischen Übersichtskarte 
(1:500.000) auf Böden mit Fein- und 
Mittelsand z. T. Schluff sowie Kalkstein, 
Kalkmergelstein bis Tonmergelstein 
hin. Eine Beurteilung zur Durchläs-
sigkeit des Bodens bzw. zu Versicke-
rungsmöglichkeiten kann aufgrund 
dieser groben Einschätzung nicht er-
folgen und sollte im Rahmen eines 
Versickerungsgutachtens untersucht 
werden.  
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5.3.6 Lärmprävention Straße - Gü-
terbahn 
Zum Thema „Lärmschutz“ gibt es 
ausgehend von der aktuellen Situation 
(Auswirkungen auf das Plangebiet) 
keine besonderen Anforderungen. 
Dies gilt für den Straßenlärm ebenso 
wie für den Lärm der nördlichen, nur 
noch wenig frequentierten Güter-
bahntrasse.  
 
Als Grundlage kann die frei im Internet 
verfügbare Umgebungslärmkartierung 
herangezogen werden. Wie sich die 
neue Planung auf die Lärmsituation 
des Bestandes auswirkt, muss dann 
letztendlich bei der Umsetzung des 
städtebaulichen Konzeptes begutach-
tet werden (z.B. im Bebauungsplan-
verfahren im Anschluss an den Wett-
bewerb). Aus Sicht des Lärmschutzes 
spielt dennoch eine verträgliche Ab-
wicklung der neu entstehenden Ver-
kehre eine zentrale Rolle. 
 
5.4 Sonstiges 
5.4.1 Denkmalwerte und erhaltens-
werte Bausubstanz  
Der Kraftzentrale sowie dem erhal-
tenen Pförtnerhaus aus dem Baube-
stand des 1977 abgebrochenen städ-
tischen Schlachthofes ist nach Auffas-
sung des LVR-Amtes für Denkmal-
pflege im Rheinland ein Denkmalwert 
zuzuschreiben. Die beiden baulichen 
Zeugnisse des ehemaligen Schlacht-
hofes werden nach Erstellung eines 
Denkmalwertgutachtens in die Denk-
malliste der Stadt Mülheim an der 
Ruhr eingetragen. 
 

B20 

B21 

B22 

B20 — Denkmalwerte Gebäude 
B21 — Pförtnerhäuschen 
B22 — Blick auf die Kraftzentrale 
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5.4.2 Ensemble „alte Schlachthof-
silhouette“ an der Ulmenallee samt 
„Remise“ 
Über die geschützten beiden Bau-
denkmäler hinaus sind als bauliche 
Relikte des Schlachthofes an der Ul-
menallee eine Remise, ein Verwal-
tungsgebäude sowie Teile der Ein-
friedung des Gesamtgeländes in Form 
einer Ziegelmauer erhalten geblieben. 
Diese Elemente erreichen aufgrund 
von baulichen Veränderungen nicht 
mehr die Qualität eines Baudenkmals, 
sind jedoch als erhaltenswerte Bau-
substanz einzustufen, die in Verbin-
dung mit den vorgenannten Baudenk-
malen eine Erinnerung an das einst 
bedeutende Schlachthofareal der 
Stadt Mülheim an der Ruhr wach zu 
halten vermögen. 
 
5.4.3 Ablaufberg (nördlich Liebig-
straße – außerhalb Wettbewerbs-
gebiet) 
Zur Anbindung der „Parkstadt Mül-
heim“ an den RS1 ist voraussichtlich 
eine „Querung“ des Parallel zum RS1, 
also der ehemaligen Bahnstrecke ver-
laufenden denkmalwerten Ablaufbergs 
erforderlich. 
 
Die denkmalwerte Substanz des Ab-
laufbergs erstreckt sich in etwa von 
der Unterführung der Duisburger 
Straße bis einschließlich des Bereiches 
am Stellwerk Heerstraße, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die baulichen 
Zeugnisse – also eigentliche Ablauf-
berg - oberirdisch nur einen Teil des 
Gebiets einnehmen, vorhandene Gleis-
anlagen und das Stellwerk jedoch 
ebenfalls zum Schutzgegenstand ge-
hören.  
 
Eine Querung der Strecke mit ent-
sprechenden Anpassungen an das 

Profil sowie ggf. auch gewissen bauli-
chen Eingriffen sind in einem gewissen 
Maß denkmalpflegerisch zu vertreten. 
Voraussetzung ist, dass die Querung 
tatsächlich sinnvoll und erforderlich 
ist und folgende Grundsätze berück-
sichtigt werden. Eine Querung ist 
dort aus denkmalpflegerischer Sicht 
voraussichtlich vertretbar, wo 
 
—     das Gelände/der Ablaufberg flach 
       ist (westlicher Bereich Richtung  
       Heerstraße) 
 
—     keine oder kaum schützenswerte  
       Substanz vorhanden ist 
 
—     die Substanz so stark geschädigt  
       ist, dass durch die Querung kein  
       zusätzlicher substantieller Scha 
       den entsteht. 
 
—     etwaige vorhandene Gleis-, Sig- 
       nalanlangen oder Weichen nicht  
       entfernt werden müssen. 
 
Diese Grundsätze gelten vorbehaltlich 
der endgültigen Abstimmung der 
denkmalverträglichen technischen 
Lösung. 
 
5.4.4 Hochspannungsleitung Nord-
west 
Von den Leitungsträgern der Hoch-
spannungsfreileitung (Westnetz – Spe-
zialservice Strom) wurde mitgeteilt, 
dass zu dieser Leitung ein Schutz-
streifen von 30 m einzuhalten ist 
(beidseitig ab Mittelachse jeweils 15 
m).  
 
Innerhalb dieses Schutzstreifens be-
steht für bauliche Anlagen eine ma-
ximale Höhenbegrenzung von 54 m 
NHN (entspricht einer Gebäudehöhe 
von ca. 8 m). Glasdächer sind ausge-

schlossen. Für Bepflanzungen inner-
halb des Schutzstreifens ist eine ma-
ximale Endwuchshöhe von max. 10 m 
zulässig.  
 
Zusätzlich ist um die Masten der 
Hochspannungsfreileitung jeweils ein 
15 m-Radius freizuhalten.  
 
Für die Mittel- bis Langfristperspek-
tive geht die SORAVIA davon aus, 
dass die Hochspannungstrasse un-
terirdisch verlegt werden kann. 



35

6.1 Ausloberin und Betreuung 
W. Campus Quartiersentwicklung 
Grundstücks GmbH 
Sanktjohanserstraße 10 
83707 Bad Wiessee 
 
Ein Tochterunternehmen von  
SORAVIA 
 
in enger Kooperation mit der Stadt 
Mülheim an der Ruhr. 
 
Die Betreuung erfolgt durch  
FALTIN+SATTLER, FSW Düsseldorf 
GmbH, Rathausufer 14, 40231 Düs-
seldorf. 
 
6.2 Allgemeines 
Der Wettbewerb wird als nichtoffener 
kooperativer Einladungswettbewerb 
gemäß der RPW 2013 mit maximal 10 
Bearbeitungsgemeinschaften ausge-
lobt. Teilnehmende sind Bearbeitungs-
gemeinschaften bestehend aus Stadt-
planer*innen / Architekt*innen mit 
Landschaftsarchitekt*innen. Eine Be-
teiligung von Expert*innen zu Son-
derthemen wird empfohlen.  
 
Die Wettbewerbssprache ist deutsch.  
 
Der Durchführung des kooperativen 
Wettbewerbs liegt die Richtlinie für 
Planungswettbewerbe (RPW 2013) in 
der Fassung vom 31.01.2013 zugrunde. 
An der Vorbereitung der Auslobung 
hat die Architektenkammer NRW be-
ratend mitgewirkt (§ 2 Absatz 4 RPW 
2013). Im Einvernehmen mit der Ar-
chitektenkammer NRW wird in Aus-
nahmefällen und aus sachlich zwin-
genden Gründen (§ 2 Absatz 4 RPW 
2013) von einzelnen Vorschriften der 
RPW 2013 abgewichen. Diese Abwei-
chungen sind jeweils gesondert be-
nannt.  

Das Wettbewerbsverfahren wurde 
von der Architektenkammer NRW un-
ter der Nummer 16/21 (die endgültige 
Freigabe der AKNW erfolgt nach Über-
gabe der Layout-Schlussfassung der 
gesamten Auslobung inkl. aller per-
sonellen Beteiligungen) registriert. 
Teilnehmende sowie alle am Verfahren 
Beteiligte erkennen den Inhalt dieser 
Auslobung, deren Regeln und Termine, 
als verbindlich an. 
 
Gegenstand des Wettbewerbs ist der 
Vorentwurf einer städtebaulichen 
Rahmenplanung in einem ständigen 
Dialog zwischen dem Preisgericht und 
den Bearbeitungsgemeinschaften. Die 
Abschlussergebnisse werden der in-
teressierten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Über das Verfahren soll ein Entwurfs-
team / eine Bearbeitungsgemeinschaft 
gefunden werden, um die städtebau-
lichen Rahmenplanleistungen zu er-
bringen. Die Abgabe der Leistungen 
erfolgt daher nicht anonym. Teil des 
Verfahrens sind Einzelpräsentationen 
der Bearbeitungsgemeinschaften vor 
dem Preisgericht. 
 
6.3 Kurzprofil der Aufgabe 
Mit rund 70.000 qm BGF ist das aus 
einer Schokoladenfabrik ab 1912 er-
wachsene, ehemalige Tengelmann-Ge-
bäude im Mülheimer Stadtteil Speldorf 
an der Schnittstelle zu Broich ein 
markantes Zeugnis der ehemaligen 
Unternehmenskultur in der Metro-
polregion Rhein Ruhr. Gelegen auf ei-
nem heute vollständig integrierten 
Areal mit knapp 130.000 qm Fläche, 
zudem mit einem besonderen, in Teilen 
vorhandenen Parkcharakter durch 
faszinierende Baumbestände ausge-
zeichnet, soll nun ein neues, zeitge-
mäßes Stadtquartier für Mülheim an 
der Ruhr entstehen.  

Die Altbausubstanz ist derzeit über 
den neuen Grundbesitzer SORAVIA 
in einer vollen Sanierungsphase, be-
günstigt durch einen bereits gefun-
denen Ankermieter. Die möglichen 
Synergien der fußläufig in wenigen 
Minuten erreichbaren Hochschule 
Ruhr West (HRW) stellen hier die Zei-
chen auf Neuorientierung und Schaf-
fung eines zukunftsfähigen „Produk-
tionsgebäudes“ im Sinne aktueller Ar-
beitswelten. Von klassischen Büros, 
Gründerflair – Co-Working Angeboten, 
Forschung und Entwicklung bzw. hoch-
schulaffiner Nutzungen bietet das Vo-
lumen starke, zeitgemäße Optionen 
anknüpfend an die Produktionen der 
über 100 Jahre Tengelmann-Unter-
nehmensgeschichte.  
 
Begünstigt durch die Transformation 
der prägnanten Bausubstanz muss 
über das Wettbewerbsverfahren eine 
robuste und harmonische städtebau-
liche Entwicklungsleitlinie zur Vorbe-
reitung der Masterplanung gefunden 
werden. Das Bestandgebäude ist dabei 
nicht Gegenstand der Betrachtungen, 
sehr wohl die Verwebung mit der neu-
en Nachbarschaft des Quartiers 
„Parkstadt Mülheim“. Neben dem Ziel 
zur Schaffung von Wohnen in allen 
Facetten entstehen im Plangebiet in-
teressante Spannungen über noch 
vorhandene, denkmalgeschützte und 
– würdige Rudimente des ehemaligen 
Schlachthofes Mülheim, der sich noch 
bis 1977 auf dem Areal befand.  
 
Das Gesamtareal bietet wegen der 
integrierten, stadtstrukturellen Lage 
nach „außen“ zu den gewachsenen 
Rändern die Option, zeitnah maß-
stäblich und behutsam ergänzen zu 
können. Nach „innen“ gibt es die Mög-
lichkeit, das Areal mit höheren bauli-

06 — VERFAHREN

>> KLAR ARTIKULIERT: KONKURRIERENDER UND TRANSPARENTER PRO-
ZESS FÜR DIE VORBEREITUNG DES MASTERPLANS
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chen Dichten herauszuarbeiten. Dies 
ist auch als Beitrag Mülheims zur zu-
nehmenden Flächenknappheit in der 
Metropolregion Rhein Ruhr zu ver-
stehen.  
 
Im nördlichen Teilbereich 5 Mitte, 
dem sogenannten „Jokerfeld“, liegt 
heute noch die Veranstaltungshalle 
des Technikums, dieses Gebäude wird 
möglicherweise in einer langfristig 
Realisierungsphase 3 einer neuen Per-
spektive weichen. Begünstigt durch 
den neuen, nördlich des Plangebietes 
verlaufenden, regionalen Radschnell-
weg Ruhr RS 1 (Duisburg – Mülheim 
an der Ruhr – Hamm) sowie durch 
das Vorhandensein der beiden Stadt-
teilzentren von Speldorf und Broich 
samt dazugehöriger, leistungsfähiger 
Straßenbahnanbindungen bietet sich 
vor allem im „Jokerfeld“ die Chance, 
die prominente städtebauliche Situa-
tion zu profilieren.  
 
Bewusst sollen daher im Rahmen des 
Wettbewerbs die Optionen für eine 
Variante 1 „moderat“ GF (brutto): 
25.000 qm und Variante 2 „markant“ 
GF (brutto): 38.000 qm diskutiert 
und planerisch im Teilbereich 5 „Jo-
kerfeld“ hinterfragt werden.  
 
Das Wettbewerbsverfahren ist mit 
einem „feedback“ der Jury nach einer 
ersten Ideenfindung bewusst so ge-
wählt, um hier Klarheiten gemeinsam 
gewinnen zu können und die Optionen 
auszutesten. Die langfristige Entwick-
lungsabsicht zum „Jokerfeld“ bietet 
dann auch die Chance, diese Erkennt-
nisse des Wettbewerbs in der Stadt 
Mülheim zu kommunizieren und zur 
Diskussion zu stellen.  
 
 

Über das Zukunftsprojekt „Reallabor 
Broich“ zudem über die Mülheimer 
Klimaschutzvereinbarung zur Neu-
tralität 2035 sowie im Sinne der nö-
tigen Resilienz der Städte, steht auch 
das Projekt „Parkstadt Mülheim“ un-
ter einem besonderen Anspruch der 
Innovation bzw. Nachhaltigkeit. Über 
die vorbildliche Planung beginnend 
mit dem Wettbewerb soll gezeigt wer-
den, wie ein Neubauquartier in Ver-
bindung mit dem Bestand so errichtet 
werden kann, dass den Themen Kli-
maschutz und Klimaanpassung opti-
mal entsprochen wird. Bewusst wird 
von der SORAVIA in enger Abstim-
mung ein Wettbewerbsverfahren mit 
„feedback“ der Jury gewählt, um mit 
diesen Dialogbestandteilen die best-
mögliche Städtebaukonzeption he-
rauszufinden.  
 
6.4 Wettbewerbssumme  
Insgesamt steht eine Wettbewerbs-
summe von 120.000,00 Euro netto 
(142.800,00 EUR brutto (inkl. 19% 
MwSt.) zur Verfügung.  
 
Hiervon entfallen insgesamt 
60.000,00 Euro netto (71.400 EUR 
brutto) auf Bearbeitungshonorare 
sowie Preise und Anerkennungen in 
Höhe von 60.000,00 Euro netto 
(71.400 EUR brutto). 
 
Für die Bearbeitungshonorare der 
ersten Bearbeitung bis zum Zwischen-
gespräch mit dem Preisgericht steht 
eine Summe von 30.000,00 Euro 
netto (35.700 EUR brutto) bereit. 
Für die anschließende Ausarbeitung 
steht ebenfalls eine Summe von 
30.000,00 Euro netto (35.700 EUR 
brutto) bereit. Die Teilnehmenden er-
halten nach Abschluss des Verfahrens 
das Bearbeitungshonorar entspre-

chend ihrer Teilnahme bzw. Beteili-
gung. Die jeweils bereitgestellte Sum-
me der Bearbeitungshonorare wird 
auf die Anzahl der tatsächlichen Teil-
nehmenden vor und nach dem Zwi-
schengespräch mit dem Preisgericht 
verteilt.  
 
Für Preisgelder sind 60.000,00 Euro 
netto (71.400 Euro brutto) vorgese-
hen, die nach städtebaulichen / frei-
raumplanerischen Leistungen und 
exemplarischen Leistungsbestandtei-
len zur Architektur- und Grundriss-
qualität (Ideenteil Objektplanung) be-
rechnet wurden. Unter den einge-
reichten Konzepten wird zum Ab-
schluss des Wettbewerbs eine Rang-
folge gebildet, die mit nachfolgender 
Verteilung der Preisgelder einher-
geht: 
 
1. Preis:  
20.000,00 Euro netto (23.800,00 
Euro brutto) 
 
2. Preis: 
17.500,00 Euro netto (20.825,00 
Euro brutto) 
 
3. Preis:   
12.500,00 Euro netto (14.875,00 Euro 
brutto) 
 
Zwei Anerkennungen 
5.000,00 Euro netto (05.950,00 Euro 
brutto) 
 
Die Vergütung (Preisgelder und Be-
arbeitungshonorare) wird nur bei Ab-
gabe einer beurteilungsfähigen Ent-
wurfsarbeit entsprechend der klar 
definierten Leistungsbestandteile von 
der Ausloberin ausgezahlt. Die ge-
forderten Leistungen sind einschließ-
lich aller Nebenkosten damit abge-



37

golten – ein darüber hinaus gehender 
Anspruch auf Honorierung besteht 
nicht.  
 
Die Ausloberin wird darüber hinaus 
die geplanten, persönlichen Präsen-
tationen der 10 Teilnehmenden vor 
dem Preisgericht pro Team mit einer 
pauschalen Aufwandsentschädigung 
in Höhe von insgesamt 1.500 Euro 
netto für beide Jury-Termine zusam-
men (750 Euro netto pro Termin) 
ohne Berücksichtigung der Perso-
nenanzahl, die präsentieren werden, 
vergüten. Hinzu kommen gestaffelte 
und pauschalierte Reisekosten in 
Orientierung an ein ICE Ticket (2. 
Klasse) der Deutschen Bahn AG und 
/ oder adäquate Flüge (business class 
über Düsseldorf International etc.) 
für maximal 2 Personen (je nach Ent-
fernung Bürostandort des Bearbei-
tungsteams – Mülheim an der Ruhr). 
Sollte eine persönliche Präsentation 
nicht möglich sein, entfallen diese 
Vergütungen der Aufwandsentschä-
digung und die dazugehörigen Reise-
kosten. 
 
Das Preisgericht behält sich vor, durch 
Mehrheitsbeschluss eine andere Ver-
teilung der Preisgelder vorzunehmen. 
Die Gesamtsumme kommt dabei im-
mer zur Ausschüttung.  
 
Im Falle einer Beauftragung der emp-
fohlenen Bearbeitungsgemeinschaften 
wird die Summe des Preisgelds nicht 
erneut vergütet, sondern nach Ab-
schluss des Architektenvertrages und 
entsprechender Leistungserbringung 
mit dann fälligen Honoraransprüchen 
verrechnet, wenn der Entwurf in sei-
nen wesentlichen Teilen unverändert 
der weiteren Bearbeitung zugrunde 
gelegt wird.   

6.5 Konsequenzen aus dem Wett-
bewerb  
6.5.1 Weitere Beauftragung nach 
Abschluss des Wettbewerbs 
Die Ausloberin wird – in Würdigung 
der Empfehlungen des Preisgerichts 
einem oder mehreren der Preisträ-
ger*innen die für die Umsetzung und 
weitere Bearbeitung des Wettbew-
erbsentwurfes notwendigen weiteren 
Planungsleistungen übertragen, 
 
—     sofern kein wichtiger Grund einer  
       Bearbeitung entgegensteht, 
 
—     soweit und sobald die dem Wett- 
       bewerb zugrundeliegende Aufga- 
       be realisiert werden soll. 
 
Die Rahmenplanerstellung dient u.a. 
der Vorbereitung und Begleitung eines 
späteren Bauleitplanverfahrens. Die 
Bauleitplanung wird von der Stadt 
Mülheim an der Ruhr in Eigenleistung 
oder unter der Hinzuziehung eines 
geeigneten Fachbüros erarbeitet und 
durchgeführt. Die weitere Beauftra-
gung bezieht sich daher ausdrücklich 
nicht auf den Bebauungsplan oder 
die Begleitung und Durchführung des 
Bauleitplanverfahrens nach BauGB. 
 
Städtebauliche und freiraumplane-
rische Leistungen 
Es wird zugesichert, einen oder meh-
rere Teilnehmende mit weiteren 
städtebaulichen Leistungen für die 
weiterführende Qualitätssicherung, 
insbesondere die für die Umsetzung 
und weitere Bearbeitung des Ent-
wurfes notwendigen weiteren Pla-
nungsleistungen gemäß Merkblatt 51 
der Architektenkammer Baden-Würt-
temberg (Stand 12/2020) zu beauf-
tragen. Ziel ist die Erreichung eines 
überarbeiteten städtebaulichen Rah-

menkonzepts / Rahmenplans mit in-
tegrierter Freiraumplanung als Vor-
stufe zum Bebauungsplan (u.a. zeich-
nerische Festsetzungen).  
 
Die Ausloberin wird zudem die not-
wendig weitergehenden Leistungen, 
die zur Erstellung des o.g. Rahmen-
plans notwendig sind und zur Siche-
rung der zukünftigen freiraumplane-
rischen Qualität / Qualität des öffent-
lichen Raums beitragen gem. HOAI 
2013 Anlage 9 besondere Leistungen 
beauftragen. 
 
Die Beauftragung kann auch stufen-
weise erfolgen und wird an den Pla-
nungsfortschritt des Gesamtprojekts 
angepasst. 
 
Die Preisträger*innen verpflichten 
sich im Falle einer Beauftragung, die 
weitere Bearbeitung zu übernehmen 
und die wirtschaftlichen Ziele der 
Ausloberin umzusetzen. Die Leistungs-
fähigkeit des zu Beauftragenden für 
die Weiterbearbeitung ist grundsätz-
lich an die Anforderungen des Pro-
jektes anzupassen. 
 
Die Ausloberin wird sich zudem dafür 
einsetzen, dass alle durch das Preis-
gericht ausgewählten Preisträger bei 
weiteren Planungsstufen (Realisie-
rungsmodule und Planungsaufgaben 
im Rahmen des Hochbaus) berück-
sichtigt werden.  
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6.5.2 Einverständnis 
Mit der schriftlichen Teilnahmebe-
stätigung am Wettbewerbsverfahren 
erkennen die Teilnehmenden, das 
Preisgericht und alle Personen der 
Beratung die Regeln und Termine des 
Wettbewerbs an. 
 
6.5.3 Eigentum, Urheberrecht und 
Rücksendung 
Die Entwurfsbeiträge, auch die mit 
Preisen ausgezeichneten Arbeiten 
und Anerkennungen, werden vollstän-
dig Eigentum der Ausloberin und wer-
den nicht zurückgeschickt. Sie ver-
bleiben u.a. für geplante Ausstellungen 
im Besitz der Ausloberin. Der Trans-
portaufwand ist im Vergleich zu den 
Druckkosten der geforderten Leis-
tungen bzw. Pläne zu hoch. Ein Recht 
des Teilnehmenden auf Rückübergabe 
ist insoweit ausgeschlossen. Dies gilt 
auch für alle Modelle, die ins Eigentum 
der Ausloberin übergehen.  
 
Gemäß § 8 Absatz 3 RPW 2013 gilt: 
alle Wettbewerbsarbeiten dürfen von 
der Ausloberin und der Stadt Mülheim 
an der Ruhr veröffentlicht werden. 
Sie dürfen für den vorgesehenen 
Zweck genutzt werden, wenn die Ver-
fasser*innen mit der weiteren Bear-
beitung nach Abschluss des Wettbe-
werbes beauftragt sind. Ansonsten 
verbleiben alle Rechte nach dem Ur-
heberrechtsgesetz bei den 
Verfasser*innen. Urheberrechtlich 
und wettbewerbsrechtlich geschützte 
Teillösungen von Wettbewerbsteil-
nehmenden, die bei der Auftragser-
teilung nicht berücksichtigt worden 
sind, dürfen nur gegen eine angemes-
sene Vergütung genutzt werden. Die 
Verfasser*innen stellen die Ausloberin 
von den Rechten Dritter an den ein-
gereichten Unterlagen frei. 

6.6 Bekanntgabe 
Die Ausloberin wird das Ergebnis des 
Wettbewerbs unter dem Vorbehalt 
der Prüfung der Teilnahmeberechti-
gung den Teilnehmenden durch Über-
sendung des Protokolls über die Preis-
gerichtssitzung unverzüglich mitteilen 
und der Öffentlichkeit sobald wie mög-
lich bekannt machen.  
 
6.7 Verstöße 
Die Entscheidungen und Beurteilungen 
obliegen dem Preisgericht und sind 
endgültig. Sie unterliegen nicht der 
gerichtlichen Nachprüfung.  
 
6.8 Zulassung und Beurteilung der 
Wettbewerbsarbeiten 
Jeder Teilnehmende darf nur einen 
Entwurf einreichen. Varianten, auch 
die Abwandlung von Entwurfsteilen 
unter Beibehaltung der Gesamtlösung, 
sind – soweit nicht ausdrücklich vom 
Preisgericht im Rahmen des Dialoges 
gefordert – unzulässig. Nicht verlangte 
Leistungen werden von der Beurtei-
lung ausgeschlossen und können in 
begründeten Einzelfällen zum Aus-
schluss der Arbeit führen. Das Preis-
gericht lässt darüber hinaus alle Wett-
bewerbsarbeiten zur Beurteilung zu, 
die  
 
—     termingerecht eingegangen sind, 
 
—     den formalen Bedingungen der  
       Auslobung entsprechen, 
 
—     in wesentlichen Teilen dem ge- 
       forderten Leistungsumfang ent- 
       sprechen. 
 
Über die Zulassung entscheidet das 
Preisgericht. Die Entscheidungen, ins-
besondere über den Ausschluss von 
Arbeiten, werden protokolliert.  

Es gibt keine bindenden inhaltlichen 
Vorgaben, die bei Nichterfüllung zum 
Ausschluss der Arbeit führen wür-
den. 
 
6.9 Haftungsausschluss und Ver-
schwiegenheit 
Die bereitgestellten Informationen in 
der Auslobung sowie auf und in den 
Planunterlagen wurden durch die Aus-
loberin sorgfältig recherchiert und 
geprüft. Jedoch werden keine Haftung, 
Garantie oder Gewähr dafür über-
nommen, dass alle Angaben vollstän-
dig, richtig und in letzter Aktualität 
zur Verfügung gestellt worden sind. 
Weder die Auslobung, die Planunter-
lagen noch ihr Inhalt dürfen ohne die 
vorherige ausdrückliche Genehmigung 
der Ausloberin und der Stadt Mülheim 
an der Ruhr auf irgendeine Art ver-
ändert oder an Dritte verteilt oder 
übermittelt werden.  
 
Die Freigabe zur Veröffentlichung der 
Wettbewerbsbeiträge erfolgt exklusiv 
von der Ausloberin. Die Teilnehmenden 
verpflichten sich dazu, die Beiträge 
vor dieser Freigabe nicht zu ver-
öffentlichen. 
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6.10 Beurteilungskriterien 
Die eingehenden Arbeiten werden u.a. 
nach den folgenden Kriterien bewer-
tet: 
 
—     Qualität der städtebaulich-frei- 
       raumplanerischen Gesamtkon- 
       zeption  
 
—     Gestalt- und Nutzungsqualität  
       des innerstädtischen Wohnens  
       für verschiedene Wohnansprüche  
       inkl. erster Aussagen zu den  
       Wohngebäuden (Ideenteil zum  
       Wettbewerb)  
 
—     Qualität der Überlegungen zum  
       Denkmalschutz / zur Denkmal- 
       würdigkeit 
 
—     Qualität des Erschließungs- und  
       Stellplatzkonzeptes 
 
—     Realisierungsfähigkeit in Baustu- 
       fen und Wirtschaftlichkeit  
 
—     Maßnahmen zur Klimaschutz, Kli- 
       maanpassung, Ökologie und Nach- 
       haltigkeit  
 
Das Preisgericht behält sich für die 
Bewertung der eingereichten Arbeiten 
vor, die angegebenen Kriterien zu dif-
ferenzieren und eine Gewichtung vor-
zunehmen. 
 

6.11 Rückfragen  
Schriftliche Rückfragen können bis 
zu dem in der Terminübersicht ge-
nannten Zeitpunkt per E-Mail an das 
Betreuungsbüro unter der folgenden 
E-Mail-Adresse gestellt werden:  
 
wb_parkstadt@fsw-info.de  
 
Die Fragen müssen sich auf die Glie-
derungsnummern der Auslobung be-
ziehen. Die beantworteten Rückfragen 
aller Bearbeitungsgemeinschaften 
werden zum Bestandteil der Auslo-
bung und allen Verfahrensbeteiligten 
im Anschluss an die Beantwortung 
durch die Ausloberin in enger Ab-
stimmung mit der Stadt Mülheim an 
der Ruhr zur Verfügung gestellt. Den 
Teilnehmenden, dem Preisgericht und 
allen Berater*innen und Vorprüfer*in-
nen sind diese Informationen jederzeit 
zugänglich.  
 
6.12 Empfehlungen und Rückfragen  
Für etwaige Erläuterungen der Emp-
fehlungen des Preisgerichtes kann 
bei Bedarf ein erneuter Briefing- oder 
Rückfragentermin durchgeführt wer-
den, wenn dies von den Teilnehmenden 
oder dem Preisgericht so gewünscht 
wird. Das Preisgericht kann hierzu 
aus dem Kreis der Mitglieder eine/n 
Sprecher*in nominieren, im Normalfall 
die/der Vorsitzende. Schriftliche Rück-
fragen können bis zum in der Ter-
minübersicht genannten Zeitpunkt 
an die hier angegebene E-Mail-Adresse 
gestellt werden:  
 
wb_parkstadt@fsw-info.de  
 

6.13 Hinweis zu Corona-Pandemie 
Die sich dynamisch verändernde Si-
tuation rund um die Pandemie und 
die daraus resultierenden Einschrän-
kungen, machen es leider zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses 
schwierig, die Durchführbarkeit von 
bestimmten Veranstaltungen oder 
Verfahrensabläufen gesichert vorher-
zusagen.  
 
Daher können Abweichungen innerhalb 
des geplanten Ablaufs oder der ge-
forderten Leistungen möglich werden, 
wenn der erfolgreiche Ablauf des Ver-
fahrens diese erfordert. Entsprechend 
notwendig gewordene Anpassungen 
werden jeweils umgehend den Teil-
nehmenden und / oder den Mitgliedern 
des Preisgerichts über das Betreu-
ungsbüro mitgeteilt. 
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6.14 Planunterlagen 
Im Rahmen des Wettbewerbs werden 
u.a. bereitgestellt: 
 
A) Auslobungsbroschüre 
 
B) CAD-Dateien, u.a.: 
 
      —     Amtlicher Lageplan als DXF /  
             DWG-Datei inkl. Baumbestand 
 
      —     Eingangsebene Altbau-Ensem- 
             ble DXF / DWG-Dateu (von  
             RKW Architektur) 
 
C) Luftbilder, u.a.: 
 
      —     Schrägluftbilder 
 
      —     Senkrechtluftbild 
 
D) Stadtraum und Schwarzplan, u.a.: 
 
      —     Schwarzplan 
 
      —     Städtische Flurkarte 
 
E) Untersuchungen, u.a.: 
 
      —     Denkmalschutz Kraftzentra- 
             le - Ersteinschätzung LVR 
 
      —     Denkmalwürdigkeit Ablauf- 
             berg - Ersteinschätzung LVR 
 
      —     Verkehrsdaten (Auszug) Stadt  
             Mülheim an der Ruhr 
 
F)  Historie, u.a.: 
 
      —     Pläne 
 
      —     Senkrecht-Luftbilder 
 

G) Sonstiges, u.a.: 
 
      —     Infos RS1 
 
      —     B-Plan nördlich Liebigstraße  
             (Y12) 
 
      —     B-Plan Einmündung Duisbur- 
             ger Straße / Liebigstraße  
             (M10) 
 
      —     Vertriebsbroschüre SORAVIA 
 
H)  Formblätter  
 
      —     Flächen / Kennwerte  
 
      —     Verfassererklärung 
 
 
Diese Auflistung ist nicht abschließend, 
bei Bedarf werden weitere Plangrund-
lagen zur Verfügung gestellt. 
 
Die Bereitstellung erfolgt ausschließ-
lich digital auf einem FTP-Server.  
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7.1 Abgabe (digital) und Datenkenn-
zeichnung 
Alle Abgabeunterlagen (mit Ausnahme 
des Modells 1 & 2) sind zum Abgabe-
termin ausschließlich digital einzurei-
chen.  
 
Die Termine und die E-Mail-Adresse 
für die Abgabe der Beiträge sind der 
Terminübersicht zu entnehmen. Die 
Abgaben sind nicht anonym, eine Ab-
gabe erfolgt unter Nennung der Be-
arbeitungsgemeinschaft auf den Plä-
nen. 
 
Die Daten der digitalen Abgabe als 
Download sind wie folgt zu kennzeich-
nen:  
 
Bearbeitungsgemeinschaft_Dateina-
me.Dateityp  
 
(Beispiel: Teamname_Blatt1.PDF) 
 
7.1.1 Komprimiertes Datenpaket 
Die vollständigen Wettbewerbsunter-
lagen (mit Ausnahme der Verfasser-
erklärung(en)) sind komprimiert als 
ein Datenpaket (als ZIP-Archiv) ab-
zugeben. 
 
7.1.2 Datenversand 
Das komprimierte Datenpaket ist auf 
der kostenlosen Filesharingplattform 
WeTransfer hochzuladen. Der Link 
zum Download ist mit der Mailadresse 
der Bearbeitungsgemeinschaft zu 
kennzeichnen und innerhalb der Frist 
an die Abgabe-Mailadresse zu sen-
den. 
 

7.2 Leistungen 1 (digital) 
7.2.1 Präsentationsblätter  
Insgesamt 2 Blätter im Querformat 
DIN A 0 (h: 84,1 cm x b: 118,9 cm) – 
mit den benannten Inhalten: 
 
A)  Leitidee zur Einbindung in den  
     Stadtteil Mülheim Speldorf / Broich  
     (Maßstab nach Wahl) 
 
B) Städtebaulich-freiraumplaneri- 
     sches Konzept als Lageplan mit  
     Dachaufsicht (Maßstab 1:1.000)  
     inkl. Angabe der Geschosse und  
     Lage der Gebäude-Eingänge 
 
C)  Min. zwei schematische Schnitt- 
     Ansichten, Ost-West und Nord- 
     Süd inkl. Unter- bzw. Sockel- und  
     Kellergeschossen (Maßstab 1:500) 
 
D) Vogelperspektive Blick von Süd- 
     west nach Nord - Darstellung mit  
     erkennbarer Baumasse und Raum- 
     konturen (ohne Maßstab / max.  
     DIN A 2 Format) 
 
Leistungen B, C und D als Variante 1 
„moderat“: GF (brutto): 25.000 qm 
und Variante 2 „markant“: GF (brut-
to): 38.000 qm 
 
E)  Vertiefung „Jokerfeld“ und exem- 
     plarisches Wohngebäude-Modul  
     mit exemplarischem / skizziertem  
     Grundriss der geplanten Wohn-  
     nungsbau-Typen  
 
F)  Option “Schule” als Variante La- 
     geplanausschnitt Maßstab 1:1.000  
 

G)  Themenaspekte und Erklärungen  
     als Grafiken / Piktogramme (Maß- 
     stab nach Wahl): 
 
      —     Mobilitäts- und Erschließungs- 
             konzept inkl. Stellplatzsyste- 
             matik (PKW/Fahrräder) und  
             Zufahrt-, Zugangssituationen 
 
      —     Freiraumsystematik: öffentli- 
             che / gemeinschaftliche / halb- 
             öffentliche und private Frei- 
             räume, Kinderspiel, Baumer- 
             halt 
 
      —     Verteilung der Höhen und  
             Dichte mit Anschlüssen an die  
             vorhandenen Nachbargebäu- 
             dehöhen 
 
      —     Realisierungsabschnitte 
 
H) Bericht alle wesentlichen Aussagen  
     der Erläuterungen als Text auf  
     den Plänen  
 
7.2.2 Prüf- und Formblätter 
Als PDF-Datei in Originalgröße, Auflö-
sung von mind. 300 dpi 
 
Format frei wählbar: 
 
—     Prüfblatt städtebauliche Kenn- 
       werte (Maßstab 1:1.000) mit nach- 
       vollziehbaren rechnerischen  
       Nachweisen der Geschossfläche  
       GF und der Grundfläche GR nach  
       BauNVO sowie der überbauten  
       und sowie zusätzlich unterbauten  
       Grundstücksflächen. Zudem:  
       Stellplatznachweise ruhender  
       Verkehr 
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—     Darstellung des Programms / der  
       Gebäudetypen sowie der Nut- 
       zungsverteilung (Maßstab 1:1.000) 
       mit GF / BGF Angaben unter  
       Verwendung des vorgegebenen  
       Farbcodes des Formblatts „Flä- 
       chen / Kennwerte” 
 
—     Ausgefülltes Formblatt „Flächen  
       / Kennwerte“ als Excel & PDF- 
       Datei 
 
7.2.3 Erläuterungsbericht 
Erläuterungsbericht auf max. 2 DIN 
A4 Seiten. Mit Aussagen zur ent-
wurfsleitenden Idee (Städtebau/Frei-
raum) und zu den Teilbereichen und 
Varianten “moderat” und “markant” 
als Word & PDF-Datei. 
 
7.2.4 Bilddaten 
Bild- und Präsentationsdaten (JPG-
Datei, höchste Auflösung) soweit vor-
handen: Perspektiven, Modellfotos, 
Grafiken, Lagepläne, Isometrie, Schnit-
te und/oder Ansichten etc. als sepa-
rate Bilddaten in Originalgröße und 
einer Auflösung von 300dpi. 
 
7.2.5 Verfassererklärung  
Formblatt „Verfassererklärung“ An-
gaben aller Verfasser*innen einschließ-
lich aller Kooperationspartner*innen 
und externer Fachingenieur*innen mit 
Vor- und Nachnamen, Anschrift, 
Tel./Fax. sowie E-Mail etc.: entspre-
chend Formblatt „Verfassererklärung“ 
unterschrieben durch die Entwurfs-
verfasser*innen und mit Bürostempel 
versehen.  
 
7.2.6 Präsentationsdatei (PDF)  
Die digitale Präsentation ist als PDF-
Datei zum in der Terminübersicht 
benannten Zeitpunkt abzugeben. Auf 
Videos, animierte Folien etc. ist zu 

verzichten. Der Umfang der Präsen-
tation sollte dem vorgegeben Zeit-
rahmen angemessen sein. Als Zeit-
rahmen zur Präsentation werden ins-
gesamt 30 Minuten (20 Minuten Prä-
sentation / 10 Minuten Rückfragen) 
angesetzt. Die Präsentation muss die 
auf das Seitenformat 16:9 angepasste 
und maximale Auflösung bieten. Es 
dürfen ausschließlich Abbildungen in-
tegriert werden, die die unter 7.2.1 
genannten Abgabeleistungen (keine 
Kennwerte etc.) beinhalten und 18 
Einzel-PDF Seiten inkl. Titel- bzw. 
Deckblatt nicht überschreiten. 
 
7.2.7 Arbeitsmodell 
Einfaches, städtebauliches Arbeits-
modell (einfache Materialen z.B. Sty-
rodur etc.) für die Erstdiskussionen 
des Preisgerichtes (Ausschnitt und 
Maßstab nach Wahl). 
 
Kleine Einsätze für die Variante 1 
„moderat“: GF (brutto): 25.000 qm 
und Variante 2 “markant“: GF (brut-
to): 38.000 qm könnten hilfreich sein. 
Die Modelle werden zu den Preisge-
richtssitzungen von den Teilnehmen-
den mitgebracht und verbleiben dann 
bei der Ausloberin. 
 
Zudem: Modelldarstellung der Option 
“Schule” als Variante (Mini-Einsatz). 
 
7.3 Leistungen 2 (digital) 
7.3.1 Präsentationsblätter 
Insgesamt 4 Blätter im Querformat 
DIN A 0 (h: 84,1 cm x b: 118,9 cm) – 
mit den benannten Inhalten: 
 
A) Städtebaulich-freiraumplaneri- 
     scher Gestaltungsplan mit Dar- 
     stellung der Eingangsebene im  
     Maßstab 1:500 
 

B) Isometrie der Gebäudetypen-Ver- 
     teilung / gemeinschaftliche Nut- 
     zungsergänzungen (z.B. Kita etc.)  
     mit BGF Angaben unter Verwen- 
     dung des vorgegebenen Farbcodes  
     des Formblatts „Flächen“ 
 
C) Vertiefung „Jokerfeld“ und exem- 
     plarisches Gebäude- / Wohnge- 
     bäude-Modul (Größe ca. 3.000- 
     4.000 qm BGF). Hierzu jeweils: 
 
      —     Grundriss der Eingangsebene  
             mit Darstellung der Zugänge,  
             Barrierefreiheit, der Zufahr- 
             ten im Maßstab 1:200   
 
      —     Exemplarische Grundrisse  
             (z.B. Regelgeschosse) mit Dar- 
             stellung der geplanten Be- 
             standteile des Nutzungs- / 
             Wohnungsmixes sowie Ergän- 
             zungsnutzungen z.B. einer in- 
             tegrierten Kita etc. im Maß- 
             stab 1:200 
 
      —     Mindestens 2 zum Verständnis  
             erforderliche Ansichten und  
             Schnitte, je einen Ost-West  
             und einen Nord-Süd mit Dar- 
             stellung der Gebäudehöhe /  
             Trauf- und Firsthöhe (bezogen  
             auf OK natürliches Gelände)  
             inkl. Darstellung der Gebäu- 
             dehöhen / Trauf- und First- 
             höhe der Nachbarbebauung  
             im Maßstab 1:200  
 
D) Außenperspektive, die das Wohnen  
     im neuen Raumgefüge veranschau- 
     licht 
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E)  Option “Schule” als Variante als  
     Lageplanausschnitt Maßstab  
     1:1.000  
 
F)  Themenaspekte und Erklärungen  
     als Grafiken / Piktogramme (Maß- 
     stab nach Wahl): 
 
      —     Mobilitäts- und Erschließungs- 
             konzept inkl. Stellplatzsyste- 
             matik (PKW/Fahrräder) und  
             Zufahrt-, Zugangssituationen 
 
      —     Freiraumsystematik: öffentli- 
             che / gemeinschaftliche / halb- 
             öffentliche und private Frei- 
             räume, Kinderspiel, Baumer- 
             halt 
 
      —     Verteilung der Höhen und  
             Dichte mit Anschlüssen an die  
             vorhandenen Nachbargebäu- 
             dehöhen 
 
      —     Lärmschutzmaßnahmen 
 
      —     Realisierungsabschnitte 
 
      —     Feuerwehrbewegungsflächen 
 
7.3.2 Präsentationsdatei (PDF)  
Im Rahmen des kooperativen Wett-
bewerbs ist eine Präsentation der 
Konzepte und Entwürfe vor dem 
Preisgericht geplant. Die digitale Prä-
sentation ist als PDF-Datei zum in 
der Terminübersicht benannten Zeit-
punkt abzugeben. Auf Videos, ani-
mierte Folien etc. ist zu verzichten. 
Der Umfang der Präsentation sollte 
dem vorgegeben Zeitrahmen ange-
messen sein. Als Zeitrahmen zur Prä-
sentation werden insgesamt 30 Mi-
nuten (20 Minuten Präsentation / 10 
Minuten Rückfragen) angesetzt. Die 
Präsentation muss die auf das Sei-

tenformat 16:9 angepasste und ma-
ximale Auflösung bieten. Es dürfen 
ausschließlich Abbildungen integriert 
werden, die die unter 7.3.1 genannten 
Abgabeleistungen (keine Kennwerte 
etc.) beinhalten und 18 Einzel-PDF 
Seiten inkl. Titel- bzw. Deckblatt nicht 
überschreiten. 
 
7.3.3 Prüf- und Formblätter 
Als PDF-Datei in Originalgröße, Auflö-
sung mind. 300 dpi Format wählbar: 
 
—     Prüfblatt städtebauliche Kenn- 
       werte (Maßstab 1:1.000) mit nach- 
       vollziehbaren rechnerischen  
       Nachweisen der Geschossfläche  
       GF und der Grundfläche GR nach  
       BauNVO sowie der überbauten  
       und sowie zusätzlich unterbauten  
       Grundstücksflächen. Zudem:  
       Stellplatznachweise ruhender  
       Verkehr 
 
—     Darstellung des Programms / der  
       Gebäudetypen sowie der Nut- 
       zungsverteilung (Maßstab 1:1.000)  
       mit GF / BGF Angaben unter  
       Verwendung des vorgegebenen  
       Farbcodes des Formblatts „Flä- 
       chen / Kennwerte” 
 
—     Ausgefülltes Formblatt „Flächen  
       / Kennwerte“ als Excel & PDF- 
       Datei 
 
7.3.4 Erläuterungsbericht 
Erläuterungsbericht auf max. 2 DIN 
A 4 Seiten. Mit Aussagen zur ent-
wurfsleitenden Idee (Städtebau/Frei-
raum) und zu den Teilbereichen und 
Varianten “moderat” und “markant” 
als Word & PDF-Datei. 
 

7.3.5 Bilddaten 
Bild- und Präsentationsdaten (JPG-
Datei, höchste Auflösung) soweit vor-
handen: Perspektiven, Modellfotos, 
Grafiken, Lagepläne, Isometrie, Schnit-
te und/oder Ansichten etc. als sepa-
rate Bilddaten in Originalgröße und 
einer Auflösung von 300dpi. 
 
7.3.6 Verfassererklärung  
Formblatt „Verfassererklärung“ An-
gaben aller Verfasser*innen einschließ-
lich aller Kooperationspartner und 
externer Fachingenieur*innen mit Vor- 
und Nachnamen, Anschrift, Tel./Fax. 
sowie E-Mail etc.: entsprechend Form-
blatt „Verfassererklärung“ unter-
schrieben durch die Entwurfsverfas-
ser*innen und mit Bürostempel ver-
sehen.  
 
7.3.7 Städtebauliches Modell  
Städtebauliches Modell im Maßstab 
1:1.000 als Einsatz, die entsprechende 
Einsatzplatte mit Transportbox wird 
allen Teilnehmenden zur Verfügung 
gestellt. 
 
Je nach Hinweisen des Preisgerichtes 
nach dem „feedback“ der Sitzung 1 
muss die Varianten-Diskussion adä-
quat weitergeführt werden:  
 
Kleine Einsätze für die Variante 1 
„moderat“: GF (brutto): 25.000 qm 
und Variante 2 “markant“: GF (brut-
to): 38.000 qm könnten hilfreich sein. 
Die Modelle werden zu den Preisge-
richtssitzungen von den Teilnehmen-
den mitgebracht und verbleiben dann 
bei der Ausloberin. 
 
Zudem: Modelldarstellung der Option 
“Schule” als Variante (Mini-Einsatz).  
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8.1 Preisgericht (stimmberechtigt) 
(Hinweis: im Falle denkbarer Stimm-
gleichheit kann die Ausloberin von 
der Möglichkeit eines doppelten 
Stimmrechtes Gebrauch machen) 
 
8.1.1 Fachpreisrichter*innen  
1.   Prof. Kunibert Wachten, Dort- 
     mund  
 
2.  Julia Tophof, Berlin  
 
3.  Felix Blasch, Amtsleiter Amt für  
     Stadtplanung und Wirtschaftsför- 
     derung der Stadt Mülheim an der  
     Ruhr  
 
4.  Christine Wolf, Bochum  
 
5.  Kathrin Schmitz, Berlin / Duis- 
     burg  
 
 
8.1.2 Sachpreisrichter*innen 
6.  Siegfried Weiß, SORAVIA, Wien  
     (AUT)  
 
7.   Marc Buchholz, Oberbürgermeis- 
     ter der Stadt Mülheim an der Ruhr 
 
8.  Christoph Chorherr, SORAVIA,  
     Wien (AUT) 
 
9.  Peter Vermeulen, Baudezernent  
     der Stadt Mülheim an der Ruhr 
 
Stellvertretungen  
—     Prof. Laura Vahl, Berlin  
 
—     Axel Booß, (Stadtplaner) Amts- 
       leiter Amt für Bauaufsicht und  
       Denkmalpflege der Stadt Mülheim  
       an der Ruhr

8.2 Weitere (ohne Stimmrecht)  
8.2.1 Gast 
—     Mag. Erwin Soravia, Vorstand,  
       SORAVIA, Wien (AUT)  
 
8.2.2 Politische Lenkungsgruppe  
—     Christina Küsters, Vorsitzende  
       des Planungsausschusses der  
       Stadt Mülheim an der Ruhr –  
       CDU Fraktion 
 
—     Oliver Linsel, 1. stv. Vorsitzender  
       des Planungsausschusses der  
       Stadt Mülheim an der Ruhr –  
       Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ 
       NEN 
 
—     Filip Fischer, 2. stv. Vorsitzender  
       des Planungsausschusses der  
       Stadt Mülheim an der Ruhr –  
       SPD Fraktion 
 
—     Elke Oesterwind, Bezirksbür- 
       germeisterin BV 3, Fraktion CDU 
 
—     Heidemarie Sinn-Leyendecker,  
       1. stv. Bezirksbürgermeisterin  
       Bezirksvertretung 3 – Fraktion  
       BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
—     Sebastian Kirsch, 2. stv. Be- 
       zirksbürgermeister Bezirksver- 
       tretung 3 – SPD Fraktion 
 
  
8.2.3 Projektteam und Beratung 
—     Lorenz Tragatschnig, Projekt- 
       leitung SoReal Deutschland  
       GmbH  
 
—     Wolfgang Kurzacz-Dörflinger,  
       Projektleitung SoReal Deutsch- 
       land GmbH  
 
—     Jörg Faltin, FALTIN+SATTLER  
       FSW Düsseldorf GmbH 

—     Katja Grittner, FALTIN+SATT- 
       LER FSW Düsseldorf GmbH 
 
—     Silke Herbermann, Amt für  
       Stadtplanung und Wirtschafts- 
       förderung der Stadt Mülheim an  
       der Ruhr 
 
—     Isabel Stimming, Abteilungslei- 
       terin Bauleitplanung, Amt für  
       Stadtplanung und Wirtschafts- 
       förderung der Stadt Mülheim an  
       der Ruhr 
 
—     Roland Jansen, Abteilungsleiter  
       Verkehrs- und Straßenplanung  
       im Amt für Verkehrswesen und  
       Tiefbau Stadt Mülheim an der  
       Ruhr 
 
—     Gabriele Wegner, stellvertre- 
       tende Amtsleiterin im Amt für  
       Umweltschutz und Umweltpla- 
       nung und Untere Naturschutz- 
       behörde Stadt Mülheim an der  
       Ruhr 
 
Die Ausloberin behält sich vor, jeder-
zeit weitere Personen der sachver-
ständigen Beratung zu benennen.  
 
  
 

>> BEWÄHRT: EXTERNES UND INTERNES KNOW-HOW AUS GANZ EUROPA 
FÜR KONZEPTIONELLE VIELFALT UND RICHTUNGSFESTLEGUNG 
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8.3 Teilnehmende (Bearbeitungsge-
meinschaften) 
Stadtplaner*innen/Architekt*innen 
mit Landschaftsarchitekt*innen und 
weiteren Berater*innen nach Wahl 
 
Team 01  
ingenhoven architects gmbh (Chris-
toph Ingenhoven + Martin Reuter), 
Düsseldorf (DEU)  
 
WKM Landschaftsarchitekten GmbH, 
Düsseldorf (DEU) 
 
Team 02  
RKW Architektur + (Elke Justus), 
Düsseldorf (DEU)  
 
KRAFT.RAUM. - René Rheims Land-
schaftsarchitektInnen, Krefeld (DEU)  
 
Team 03  
StudioVlayStreeruwitz (Lina Stree-
ruwitz), Wien (AUT)  
 
PlanSinn - Erik Meinharter Land-
schaftsarchitekt, Wien (AUT) 
 
Team 04  
A01 architects (Maria Planegger), 
Wien (AUT)  
 
LAND Germany GmbH - Andreas Ki-
par, Düsseldorf / Mailand (DEU/ITA) 
 
Team 05  
Rüdiger Lainer (Prof. Rüdiger Lainer), 
Wien (AUT)  
 
zwoPK Landschaftsarchitektur Rode 
Schier Wagner OG, Wien (AUT)  
 

Team 06  
Urban agency (Henning Stüben),  
Kopenhagen (DNK) 
 
Urban agency landscape architecture, 
Kopenhagen (DNK) 
 
Team 07  
AW Vallentin GmbH (Lukas Vallentin), 
München (DEU)  
 
studio grüngrau Landschaftsarchi-
tektur GmbH - Prof. Thomas Fenner, 
Düsseldorf (DEU) 
 
Team 08  
Baufrösche Architekten + Stadtplaner 
GmbH (Uwe Hoegen), Kassel (DEU) 
 
GTL – Michael Triebswetter Land-
schaftsarchitekt, Kassel (DEU) 
 
Team 09  
LAUX Architekten GmbH (Ina Laux), 
München (DEU) 
 
grabner huber lipp  Landschaftsar-
chitektInnen, Freising (DEU) 
 
Team 10  
shibukawa eder - architects gmbh 
(Raphael Eder), Wien (AUT)  
 
Simma Zimmermann Landschaftsar-
chitektInnen, Wien (AUT) 
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Versand (digital) der Auslobung an alle Teams und Jury / Berater*innen 
 
Schriftliche Rückfragen 1 (schriftlich - digital per Mail) 
Bis 14:00 Uhr an: wb_parkstadt@fsw-info.de 
 
Preisrichtervorbesprechung und Rückfragenkolloquium 
Geplanter Ablauf im Rahmen einer Video-Konferenz:  
 
vorab            Individuelle Ortsbesichtigung 
14:00 Uhr     Begrüßung SORAVIA / Stadt Mülheim an der Ruhr 

           Aufgabe und Verfahren (Jörg Faltin) 
15:00 Uhr     Beantwortung von Fragen / Diskussion 
16:30 Uhr     Ende 
 
Abgabe (digital) Pläne 1 - Leistungen 1  
Submissionstermin. Digitale Abgabe der Unterlagen bis 14:00 Uhr per E-Mail 
mit Download Hinweis an: wb_parkstadt@fsw-info.de 
 
Abgabe (digital) Präsentation 1  
Submissionstermin. Digitale Abgabe der Unterlagen bis 14:00 Uhr per E-Mail 
mit download Hinweis an: wb_parkstadt@fsw-info.de 
 
Abgabe Arbeitsmodelle 1 
(zur Sitzung Preisgericht oder alternativ vorab nach telefonischer Anmeldung 
im SORAVIA-Gebäude) 
 
Preisgericht mit „feedback“ und Einzelpräsentation der Teams 
Ort: SORAVIA-Gebäude, geplanter Ablauf:  
>> alternativ ohne persönliche Präsentationen 
 
08:30 Uhr    Begrüßung SORAVIA / Stadt Mülheim an der Ruhr 
09:00 Uhr    Bericht Vorprüfung / Besonderheiten (Jörg Faltin) 
09:30 Uhr    Präsentationen 10 Teams á 30 Minuten inkl. Rückfragen 

           Block 1 (5 Teams) 
12:30 Uhr     Pause - Mittagsimbiss 
13:30 Uhr     Block 2 (5 Teams) 
16:30 Uhr     Nachgespräch des Preisgerichtes (allgemeine Erkenntnisse) 
18.00 Uhr     Ende 
 
Protokoll Preisgericht 1 Abstimmung / Freigabe  
Anschließend: Versand Protokoll ergänzender Unterlagen (digital) und optiona-
les Briefing-Kolloquium Protokoll Preisgericht 1 etc. 
 
 
 

29.03.2021 
 

 09.04.2021 
 
 

16.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.05.2021 
 
 
 

15.06.2021 
 
 
 

18.06.2021 
 
 
 

18.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.07.2021 
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Abgabe (digital) Pläne 2 – Leistungen 2 
Submissionstermin. Digitale Abgabe der Unterlagen bis 14:00 Uhr per E-Mail 
mit download Hinweis an: wb_parkstadt@fsw-info.de 
 
Abgabe (digital) Präsentation 2   
Submissionstermin. Digitale Abgabe der Unterlagen bis 14:00 Uhr per E-Mail 
mit download Hinweis an: wb_parkstadt@fsw-info.de 
 
Abgabe Einsatz-Städtebaumodelle 2 im M 1:1000  
(zur Sitzung Preisgericht oder alternativ vorab nach telefonischer Anmeldung 
im SORAVIA-Gebäude) 
 
Preisgericht 2 mit Einzelpräsentation der Teams 
Ort: SORAVIA-Gebäude, geplanter Ablauf:  
>> alternativ ohne persönliche Präsentationen 
 
08:30 Uhr    Begrüßung SORAVIA / Stadt Mülheim an der Ruhr 
09:00 Uhr    Bericht Vorprüfung / Besonderheiten (Jörg Faltin) 
09:30 Uhr    Präsentationen 10 Teams á 30 Minuten inkl. Rückfragen  
                      Block 1 (5 Teams) 
12:30 Uhr     Pause - Mittagsimbiss 
13:30 Uhr     Block 2 (5 Teams) 
16:30 Uhr     Wertungsrundgänge und Rangfolge 
18.30 Uhr     Ende 
 
09:00 Uhr   Pressegespräch 
 
Ausstellung und Nachbarschafts-Dialog mit Präsentation des besten Konzep-
tes / Ausstellung gemäß RPW (14 Tage) 
Ort: SORAVIA-Gebäude, alternativ digital 
 

10.09.2021 
 
 
 

29.09.2021 
 
 
 

06.10.2021 
 
 
 

06.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.10.2021 
 

optional
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